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Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

Art. 1

Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für 

1. Beamte, Beamtinnen, Richter und Richterinnen des
Freistaates Bayern sowie Beamte und Beamtinnen
der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der
sonstigen der Aufsicht des Freistaates Bayern un-
terstehenden Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts; ausgenommen sind
die Ehrenbeamten und Ehrenbeamtinnen sowie die
ehrenamtlichen Richter und Richterinnen, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist,

2. Dienstanfänger und Dienstanfängerinnen sowie
Rechtsreferendare und Rechtsreferendarinnen der
unter Nr. 1 genannten Dienstherren,

3. Versorgungsempfänger und Versorgungsempfänge-
rinnen mit Anspruch auf Versorgungsbezüge gegen
die unter Nr. 1 genannten Dienstherren.

(2) 1Dieses Gesetz gilt nicht für die Beamten und Be-
amtinnen der öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaften und weltanschaulichen Gemeinschaften und
ihre Verbände. 2Es gilt auch nicht für Anwärter und
Anwärterinnen, die sich bereits am 31. Dezember 1998
in einem Beamtenverhältnis auf Widerruf befunden
haben.

(3) Soweit in anderen Rechtsnormen auf Vorschrif-
ten und Anlagen Bezug genommen wird, die durch 
Art. 2 Abs. 4 und 5 des Gesetzes zur Anpassung der Be-
züge 2007/2008 (BayBVAnpG 2007/2008) ersetzt wor-
den sind, gilt dieses Gesetz.

Art. 2

Anpassung der Besoldung 2009

(1) Ab 1. März 2009 erhöhen sich die Grundgehalts-
sätze um jeweils 40 €, die Anwärtergrundbeträge um
jeweils 60 €.

(2) Um 3 v.H. werden ab 1. März 2009 erhöht:

1. die Grundgehaltssätze nach Abs. 1, die Amtszula-
gen, die allgemeine Stellenzulage und der Familien-
zuschlag mit Ausnahme der Erhöhungsbeträge für
die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5,

2. die am 28. Februar 2009 nach Maßgabe des Gesetzes
zur Anpassung der Bezüge 2007/2008 maßgeblichen
Beträge der Erschwerniszulage nach § 4 Abs. 1 Nr. 1

der Erschwerniszulagenverordnung in der am 
31. August 2006 geltenden Fassung,

3. die am 28. Februar 2009 nach Maßgabe des Gesetzes
zur Anpassung der Bezüge 2007/2008 maßgeblichen
Beträge der Mehrarbeitsvergütung nach § 4 Abs. 1
und 3 der Verordnung über die Gewährung von
Mehrarbeitsvergütung für Beamte in der am 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung, 

4. die in Anlage 6 BayBVAnpG 2007/2008 festgelegten
Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und Zu-
schüsse zum Grundgehalt sowie festgesetzte Son-
dergrundgehälter und Zuschüsse nach fortgelten-
den Besoldungsordnungen der Hochschullehrer
und Hochschullehrerinnen,

5. die in festen Beträgen festgesetzten Zuschüsse zum
Grundgehalt nach den Nummern 1 und 2 der Vorbe-
merkungen der Anlage II zum Bundesbesoldungs-
gesetz in der bis zum 22. Februar 2002 geltenden
Fassung mit den sich aus den Grundgehaltssätzen
der Nr. 1 ergebenden Beträgen.

(3) Die nach Abs. 1 und 2 Nrn. 1 bis 4 erhöhten Be-
träge ergeben sich aus den Anlagen 1 bis 11 zu dieser
Vorschrift. 

Art. 3

Auslandsdienstbezüge

Ab 1. März 2009 sind für den Auslandszuschlag und
den Auslandskinderzuschlag gemäß §§ 55 und 56 des
Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006
geltenden Fassung die Beträge der Anlagen VIa bis VIe
zum Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der An-
hänge 16 bis 20 sowie der Anlage VIi in der Fassung des
Anhangs 24 zu Art. 2 Nr. 4 des Bundesbesoldungs- 
und -versorgungsanpassungsgesetzes 2008/2009 vom
29. Juli 2008 (BGBl I S. 1582) maßgebend.  

Art. 4

Anpassung der Besoldung 2010

1Zum 1. März 2010 werden die nach Art. 2 Abs. 1 
und 2 erhöhten Besoldungsbestandteile um 1,2 v.H. er-
höht. 2Die erhöhten Beträge nach Satz 1 ergeben sich
aus den Anlagen 1 bis 11 zu dieser Vorschrift. 

Art. 5

Erhöhung sonstiger Bemessungsgrundlagen

Die Erhöhungen nach Art. 2 Abs. 1 und 2 sowie 
Art. 4 Satz 1 gelten entsprechend für
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1. die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, der Auf-
wandsentschädigungen und der anderen Bezüge,
die nach Art. 14 § 5 des Reformgesetzes vom 24. Fe-
bruar 1997 (BGBl I S. 322), geändert durch Art. 17
des Gesetzes vom 19. Februar 2006 (BGBl I S. 334),
fortgelten, 

2. die besonderen Grundgehaltssätze, die bei Verein-
heitlichung des Besoldungsrechts in Bund und Län-
dern 1975 als fortgeltendes Recht festgelegt worden
sind, sowie Rahmensätze, Höchstbeträge und Mit-
telbeträge oder sonstige festgesetzte Grundgehalts-
sätze.

Art. 6

Anpassung der Versorgung 2009

(1) 1Für Versorgungsempfänger und Versorgungs-
empfängerinnen gilt die Erhöhung nach Art. 2 Abs. 2
entsprechend für die in Art. 2 § 2 Abs. 4 und 5 des Bun-
desbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes
1995 vom 18. Dezember 1995 (BGBl I S. 1942), geändert
durch Art. 61 des Gesetzes vom 19. Februar 2006 
(BGBl I S. 334), und in Art. 14 § 1 des Reformgesetzes
vom 24. Februar 1997 (BGBl I S. 322), geändert durch
Art. 17 des Gesetzes vom 19. Februar 2006 (BGBl I 
S. 334), genannten Bezügebestandteile. 2Satz 1 gilt
entsprechend für die Amtszulage nach Fußnote 7 zu
Besoldungsgruppe A 12 der Anlage 7 zum BayBVAnpG
2007/2008 in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden
Fassung.

(2) 1Die Erhöhung der Grundgehaltssätze nach Art. 2
Abs. 1 gilt entsprechend für Empfänger und Empfän-
gerinnen von Versorgungsbezügen der weggefallenen
Besoldungsgruppe A 1. 2Auf die nach Satz 1 erhöhten
Versorgungsbezüge ist Abs. 1 entsprechend anzuwen-
den.

(3) 1Bei Versorgungsbezügen, deren Berechnung ein
Ortszuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz in
der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zu-
grunde liegt, werden die der Bemessung zugrunde lie-
genden Grundgehaltssätze entsprechend Art. 2 Abs. 1
erhöht, wenn der Versorgungsfall vor dem 1. Juli 1997
eingetreten ist. 2Dies gilt entsprechend für Versor-
gungsbezüge der Hinterbliebenen von Empfängern
und Empfängerinnen von Versorgungsbezügen im
Sinn des Satzes 1, die nach dem 30. Juni 1997 verstor-
ben sind.

(4) Um 2,9 v.H. werden ab 1. März 2009 erhöht:

1. die in Abs. 3 genannten Versorgungsbezüge,

2. Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festge-
setzt sind.

(5) 1Bei Ruhestandsbeamten und Ruhestandsbeam-
tinnen, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt
der Besoldungsgruppen A 1 bis A 8 zugrunde liegt, ver-
mindert sich das Grundgehalt ab 1. März 2009 um
50,61 €, wenn den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen
die Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 27
Abs. 1 Buchst. a oder b der Anlage I zum Bundesbesol-
dungsgesetz in der bis zum 31. Dezember 1989 gelten-
den Fassung bei Eintritt in den Ruhestand nicht zu-
grunde gelegen hat. 2Satz 1 ist entsprechend auf die
Hinterbliebenenversorgung anzuwenden.

(6) Für die Anwendung versorgungsrechtlicher Vor-
schriften gilt die Anpassung nach Abs. 1 bis 4 und Art. 2
als eine Anpassung im Sinn des § 70 Abs. 1 des Beam-
tenversorgungsgesetzes in der am 31. August 2006 gel-
tenden Fassung.

Art. 7

Anpassung der Versorgung 2010

(1) Zum 1. März 2010 gilt die Erhöhung nach Art. 4
Satz 1 für die in Art. 6 Abs. 1 genannten Bezüge-
bestandteile entsprechend; das gilt auch für die in Art. 6
Abs. 2 Satz 2 genannten Versorgungsbezüge. 

(2) Um 1,1 v.H. werden ab 1. März 2010 die in Art. 6
Abs. 4 genannten Versorgungsbezüge erhöht.

(3) Art. 6 Abs. 5 ist ab 1. März 2010 mit der Maßgabe
anzuwenden, dass sich das Grundgehalt um 51,22 € ver-
mindert.

(4) Art. 6 Abs. 6 gilt entsprechend für die Anpassung
nach Abs. 1 und 2 sowie Art. 4.

Art. 8 

Altersteilzeit

(1) Bei Altersteilzeit gemäß Art. 91 Abs. 1 Satz 1 des
Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) oder Alters-
dienstermäßigung gemäß Art. 8c Abs. 1 Satz 1 des
Bayerischen Richtergesetzes (BayRiG) gelten § 6 Abs. 2
Satz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes und § 2 Abs. 1 bis
3 der Verordnung über die Gewährung eines Zuschlags
bei Altersteilzeit, jeweils in der am 31. August 2006 gel-
tenden Fassung, als Landesrecht mit der Maßgabe,
dass bei Antritt der Altersteilzeit bzw. Altersdienster-
mäßigung nach dem 31. Dezember 2009 Zuschlag und
Besoldung zusammen 80 v.H. der Nettobesoldung
nicht überschreiten dürfen.

(2) Wird die Altersteilzeit gemäß Art. 91 Abs. 1 Satz 1
BayBG oder die Altersdienstermäßigung gemäß Art. 8c
Abs. 1 Satz 1 BayRiG nach dem 31. Dezember 2009 
angetreten, sind bei der Berechnung der ruhegehalt-
fähigen Dienstzeit für Ruhestandsbeamte und Ruhe-
standsbeamtinnen sowie für Richter und Richterinnen
im Ruhestand Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung nur
zu dem Teil ruhegehaltfähig, der dem Verhältnis der er-
mäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht.

Art. 9

Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes

Das Bayerische Beamtengesetz (BayBG) vom 29. Juli
2008 (GVBl S. 500, BayRS 2030–1–1–F) wird wie folgt
geändert:

1. In die Inhaltsübersicht werden die Worte „Art. 142a
Übergangsregelung zur Altersteilzeit“ eingefügt.

2. Art. 34 Abs. 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

„1. eine erste Staatsprüfung, ein Diplom- oder Ma-
gisterabschluss oder eine vergleichbare Qualifi-
kation an einer Universität oder Kunsthoch-
schule oder ein Masterabschluss,“.
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3. Art. 91 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „der Hälfte“
durch die Worte „60 v.H.“ ersetzt.

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen
gilt als Altersgrenze der Beginn des Schul-
jahres, in dem diese das nach Satz 1 maßgeb-
liche Lebensjahr vollenden.“

cc) In Satz 4 werden die Worte „vor dem 1. Janu-
ar 2010 angetreten werden und“ gestrichen.

b) Abs. 4 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4 und in Satz 2
werden die Worte „und 4 finden“ durch das Wort
„findet“ ersetzt.

4. Es wird folgender Art. 142a eingefügt:

„Art. 142a

Übergangsregelung zur Altersteilzeit

1Für Beamte und Beamtinnen, die Altersteilzeit
vor dem 1. Januar 2010 angetreten haben, gilt Art. 91
in der am 31. Dezember 2009 geltenden Fassung.
2Für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen, die das
nach Art. 91 Abs. 1 Satz 1 maßgebliche Lebensjahr
in der zweiten Hälfte des Schuljahres 2009/2010
vollenden, gilt als Altersgrenze der Beginn des fol-
genden Schuljahres. 3Für diese Lehrkräfte und für
Lehrkräfte an öffentlichen Schulen, die die gesetzli-
chen Voraussetzungen des Art. 91 in der am 31. De-
zember 2009 geltenden Fassung erfüllt haben, die
aber aus schulorganisatorischen Gründen Alters-
teilzeit nicht vor dem 1. August 2010 antreten kön-
nen, gilt hinsichtlich des Arbeitszeitumfangs Art. 91
Abs. 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2009 geltenden
Fassung.“

Art. 10

Änderung des Bayerischen Richtergesetzes

Art. 8c des Bayerischen Richtergesetzes – BayRiG –
(BayRS 301–1–J), zuletzt geändert durch Art. 146 des
Gesetzes vom 29. Juli 2008 (GVBl S. 500), wird wie folgt
geändert:

1. Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Im einleitenden Satzteil werden die Worte „der
Hälfte“ jeweils durch die Worte „60 v.H.“ ersetzt.

b) In Nr. 2 wird das Komma durch das Wort „und“
ersetzt.

c) Nr. 3 wird gestrichen.

d) Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 3.

2. Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Im einleitenden Satzteil werden die Worte „der
Hälfte“ durch die Worte „von 60 v.H.“ ersetzt.

b) Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„2. der vollen dienstlichen Inanspruchnahme
während der Ansparphase von 60 v.H. des
Bewilligungszeitraums eine vollständige
Freistellung vom Dienst während der restli-
chen Dauer des Bewilligungszeitraums folgt
(Blockmodell).“

3. In Abs. 4 Satz 1 werden die Worte „Sätze 2 bis 4“
durch die Worte „Sätze 2 und 3“ ersetzt.

4. Abs. 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Für Richter, deren Altersdienstermäßigung
vor dem 1. Januar 2010 begonnen hat, gelten Abs. 1
bis 6 in der am 31. Dezember 2009 geltenden Fas-
sung.“

Art. 11

Änderung des Gesetzes über die Bildung 
von Versorgungsrücklagen im Freistaat Bayern

Art. 16 des Gesetzes über die Bildung von Versor-
gungsrücklagen im Freistaat Bayern (BayVersRücklG)
vom 26. Juli 1999 (GVBl S. 309, BayRS 2032–0–F), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2007
(GVBl S. 947), wird wie folgt geändert:

1. Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „500 €“ durch die
Worte „ab 1. März 2009 520 €und ab 1. März 2010
526 €“ ersetzt.

b) In Satz 2 werden die Worte „genannte Betrag er-
höht“ durch die Worte „genannten Beträge er-
höhen“ ersetzt.

2. Abs. 3 Halbsatz 1 erhält folgende Fassung:

„Bei Teilzeitbeschäftigung vermindern sich die
pauschalen Zuführungsbeträge nach Abs. 1 Satz 1
ab 1. März 2009 auf 260 € und ab 1. März 2010 auf
263 €“.

Art. 12

Änderung des 
Bayerischen Personalvertretungsgesetzes

In Art. 54 Abs. 1 Satz 3 des Bayerischen Personal-
vertretungsgesetzes (BayPVG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11. November 1986 (GVBl S. 349,
BayRS 2035–1–F), zuletzt geändert durch Gesetz vom
10. April 2007 (GVBl S. 276), werden die Worte „, wenn
die einfache Entfernung zum Wohnort auf der kürze-
sten verkehrsüblichen Straßenverbindung mehr als
100 km beträgt,“ gestrichen.

Art. 13

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. März 2009
in Kraft.

(2) Abweichend von Abs. 1 treten 
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1. Art. 4 und 7 am 1. März 2010,

2. Art. 8, 9 Nrn. 1, 3 und 4 und Art. 10 am 1. Januar 2010 

und

3. Art. 9 Nr. 2 mit Wirkung vom 1. Juli 2009 

in Kraft.

München, den 27. Juli 2009

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r
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Anlage 2
zu Art. 2 Abs. 3

Besoldungsordnung B

Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge)

Gültig ab 1. März 2009

Besoldungsgruppe Euro

B 1 5.254,85

B 2 6.106,36

B 3 6.466,82

B 4 6.844,38

B 5 7.277,55

B 6 7.686,59

B 7 8.084,49

B 8 8.499,20

B 9 9.014,13

B 10 10.613,16

B 11 11.025,30
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Anlage 7
zu Art. 2 Abs. 3

Amtszulagen, Stellenzulagen, 
Vergütungen auf Grund des Bundesbesoldungsgesetzes

Monatsbeträge
- in der gesetzlichen Reihenfolge -

Gültig ab 1. März 2009

Rechtsgrundlage Euro, 
Vomhundertsatz

Bundesbesoldungsgesetz
§ 44 bis zu 102,26 
§ 48 Abs. 2 bis zu  102,26 
§ 78 bis zu 76,69 
Bundesbesoldungsordnungen A und B 
Vorbemerkungen
Nummer 2 Abs. 2 127,82 
Nummer 6 Abs. 1 

Buchst. a 460,16 
Buchst. b 368,13 
Buchst. c 294,50 

Nummer 6a 102,26 
Nummer 7 

Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe2)

A 2 bis A 5 A 5 
A 6 bis A 9 A 9 
A 10 bis A 13 A 13 
A 14, A 15 A 15 
A 16, B 2 bis B 4 B 3 
B 5 bis B 7 B 6 
B 8 und B 9 B 9 

Nummer 8  
Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen 

A 2 bis A 5 115,04 
A 6 bis A 9 153,39 
A 10 und höher 191,73 

Nummer 9 
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit 

von einem Jahr 63,69 
von zwei Jahren 127,38 

Nummer 10 Abs. 1 
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit 

von einem Jahr 63,69 
von zwei Jahren 127,38 

Nummer 12 95,53 
Nummer 13a bis zu 76,69 
Nummer 21 188,28 
Nummer 25 38,35 
Nummer 26 Abs. 1 

Die Zulage beträgt in den Laufbahngruppen 
des mittleren Dienstes 17,05 
des gehobenen Dienstes 38,35 

2) Nach Maßgabe des Art. 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl I S. 3091) .
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Nummer 27 
Abs. 1 

Buchst. a 
Doppelbuchst. aa 17,38 
Doppelbuchst. bb 67,98 

Buchst. b und c 75,56 
Abs. 2 

im Fall des Abs. 1 Buchst. a Doppelbuchst. bb 50,62 
im Fall des Abs. 1 Buchst. b und c 75,56 

Fußnoten zu Besoldungsgruppen
Besoldungsgruppe Fußnote 
A 2 1 32,46 
 2 17,73 
 3 59,85 
A 3 1, 5 59,85 
 2 32,46 
A 4 1, 4 59,85 
 2 32,46 
A 5 3 32,46 
 4, 6 59,85 
A 6 6 32,46 
A 7 5 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum

Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 
A 9 3, 6 241,63 

7 8 v. H. des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 
A 12 7 206,00 
 8 140,35 
A 13 7 168,35 

11, 12, 13 245,55 
A 14 5 168,35 
A 15 7 168,35 
Bundesbesoldungsordnung R 
Vorbemerkungen
Nummer 2 

Die Zulage beträgt bei Verwendung an obersten 
Staatsbehörden, an obersten Bundesbehörden oder an obersten 
Gerichtshöfen des Bundes, wenn den Richtern und 
Richterinnen sowie Staatsanwälten und Staatsanwältinnen 
kein Richteramt übertragen ist, in den Besoldungsgruppen 

12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe3)

R 1 A 15 
R 2 bis R 4 B 3 
R 5 bis R 7 B 6 
R 8 bis R 10 B 9 

Fußnoten zu Besoldungsgruppen
Besoldungsgruppe Fußnote 
R 1 1, 2 186,13 
R 2 3 bis 8, 10 186,13 
R 3 3 186,13 

3) Nach Maßgabe des Art. 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl I S. 3091)  .
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Anlage 8
zu Art. 2 Abs. 3

Amtszulagen, Stellenzulagen
auf Grund des Bayerischen Besoldungsgesetzes

Monatsbeträge
- in der gesetzlichen Reihenfolge -

Gültig ab 1. März 2009

Rechtsgrundlage Euro

Bayerische Besoldungsordnungen

Fußnoten zu Besoldungsgruppen 

Besoldungsgruppe Fußnote 

1 241,63 A   9 

2 38,35 

4 38,35 A 10 

6 51,13 

A 11 2 51,13 

6 140,35 A 12 

8 206,00 

2, 10 168,35 

6 112,24 

11 168,35 

A 13 

16 206,00 

A 14 3, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16 168,35 

1 140,35 

4, 5, 9, 10 168,35 

A 15 

12 140,35 

1, 1. Spiegelstrich 
    2. Spiegelstrich 

140,35 
112,24 

2 224,44 

A 16 

5, 7 188,28 

A 10 kw 1 46,07 

2 150,29 A 13 kw 

3 82,83 

A 14 kw 3 196,38 

HS 2 kw 3 89,48 



Anlage 9
zu Art. 2 Abs. 3

Familienzuschlag

(Monatsbeträge)

Gültig ab 1. März 2009

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 14/2009360

Stufe 1 Stufe 2 

(§ 40 Abs. 1  
Bundesbesoldungsgesetz) 

(§ 40 Abs. 2  
Bundesbesoldungsgesetz) 

Euro Euro

Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 106,36 201,89 

übrige Besoldungsgruppen 111,70 207,23 

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind  
um 95,53 €, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 296,13 €. 

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den  

Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,11 €, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind 

in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3  um je 25,56 €,  

in der Besoldungsgruppe A 4  um je 20,45 € und 

in der Besoldungsgruppe A 5  um je 15,34 €. 

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe  
zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. 

Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Bundesbesoldungsgesetz

- in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 98,86 

- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 104,95 
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Anlage 10
zu Art. 2 Abs. 3

Anwärtergrundbetrag

(Monatsbeträge)

Gültig ab 1. März 2009

Eingangsamt, in das der Anwärter bzw. die Anwärterin  nach 
Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt 

Euro 

A 2 bis A 4 790,28 
A 5 bis A 8 902,19 
A 9 bis A 11 952,23 
A 12 1.081,78 
A 13 1.111,25 
A 13 + Zulage  
(Nummer 27 Abs. 1 Buchst. c der Vorbemerkungen zu den 
Bundesbesoldungsordnungen A und B) oder R 1 1.143,62 

Euro 

Erschwerniszulage bis 28. Februar 2009 
Euro  

ab 1. März 2009 
Euro 

§ 4 Abs. 1 Nr. 1 EZulV 2,80 2,88 

Mehrarbeitsvergütung bis 28. Februar 2009 
Euro 

ab 1. März 2009 
Euro 

§ 4 Abs. 1 MVergV 

A 1 bis A 4 10,26 10,57 

A 5 bis A 8 12,12 12,48 

A 9 bis A 12 16,63 17,13 

A 13 bis A 16 22,94 23,63 

§ 4 Abs. 3 MVergV 

Nr. 1 15,48 15,94 

Nr. 2 19,18 19,76 

Nr. 3 22,77 23,45 

Nrn. 4 und 5 26,60 27,40 

Anlage 11
zu Art. 2 Abs. 3

Erschwerniszulage

(Stundensätze in Euro)

Gültig ab 1. März 2009

Mehrarbeitsvergütung

(Stundensätze in Euro)

Gültig ab 1. März 2009
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Anlage 2
zu Art. 4

Besoldungsordnung B

Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge)

Gültig ab 1. März 2010

Besoldungsgruppe Euro

B 1 5.317,91

B 2 6.179,64

B 3 6.544,42

B 4 6.926,51

B 5 7.364,88

B 6 7.778,83

B 7 8.181,50

B 8 8.601,19

B 9 9.122,30

B 10 10.740,52

B 11 11.157,60
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Anlage 7
zu Art. 4

Amtszulagen, Stellenzulagen, 
Vergütungen auf Grund des Bundesbesoldungsgesetzes

Monatsbeträge
- in der gesetzlichen Reihenfolge -

Gültig ab 1. März 2010
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2) Nach Maßgabe des Art. 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl I S. 3091) 

Rechtsgrundlage Euro, 
Vomhundertsatz

Bundesbesoldungsgesetz
§ 44 bis zu 102,26 
§ 48 Abs. 2 bis zu  102,26 
§ 78 bis zu 76,69 
Bundesbesoldungsordnungen A und B 
Vorbemerkungen
Nummer 2 Abs. 2 127,82 
Nummer 6 Abs. 1 

Buchst. a 460,16 
Buchst. b 368,13 
Buchst. c 294,50 

Nummer 6a 102,26 
Nummer 7 

Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe2)

A 2 bis A 5 A 5 
A 6 bis A 9 A 9 
A 10 bis A 13 A 13 
A 14, A 15 A 15 
A 16, B 2 bis B 4 B 3 
B 5 bis B 7 B 6 
B 8 und B 9 B 9 

Nummer 8  
Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen 

A 2 bis A 5 115,04 
A 6 bis A 9 153,39 
A 10 und höher 191,73 

Nummer 9 
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit 

von einem Jahr 63,69 
von zwei Jahren 127,38 

Nummer 10 Abs. 1 
Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit 

von einem Jahr 63,69 
von zwei Jahren 127,38 

Nummer 12 95,53 
Nummer 13a bis zu 76,69 
Nummer 21 190,54 
Nummer 25 38,35 
Nummer 26 Abs. 1 

Die Zulage beträgt in den Laufbahngruppen 
des mittleren Dienstes 17,05 
des gehobenen Dienstes 38,35 

.
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Nummer 27 
Abs. 1 

Buchst. a 
Doppelbuchst. aa 17,59 
Doppelbuchst. bb 68,80 

Buchst. b und c 76,47 
Abs. 2 

im Fall des Abs. 1 Buchst. a Doppelbuchst. bb 51,23 
im Fall des Abs. 1 Buchst. b und c 76,47 

Fußnoten zu Besoldungsgruppen
Besoldungsgruppe Fußnote 
A 2 1 32,85 
 2 17,73 
 3 60,57 
A 3 1, 5 60,57 
 2 32,85 
A 4 1, 4 60,57 
 2 32,85 
A 5 3 32,85 
 4, 6 60,57 
A 6 6 32,85 
A 7 5 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum

Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 
A 9 3, 6 244,53 

7 8 v. H. des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe  
A 9 

A 12 7 208,47 
 8 142,03 
A 13 7 170,37 

11, 12, 13 248,50 
A 14 5 170,37 
A 15 7 170,37 
Bundesbesoldungsordnung R 
Vorbemerkungen
Nummer 2 

Die Zulage beträgt bei Verwendung an obersten 
Staatsbehörden, an obersten Bundesbehörden oder an obersten 
Gerichtshöfen des Bundes, wenn den Richtern und 
Richterinnen sowie Staatsanwälten und Staatsanwältinnen 
kein Richteramt übertragen ist, in den Besoldungsgruppen 

12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe3)

R 1 A 15 
R 2 bis R 4 B 3 
R 5 bis R 7 B 6 
R 8 bis R 10 B 9 

Fußnoten zu Besoldungsgruppen
Besoldungsgruppe Fußnote 
R 1 1, 2 188,36 
R 2 3 bis 8, 10 188,36 
R 3 3 188,36 

2) Nach Maßgabe des Art. 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl I S. 3091) .
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Anlage 8
zu Art. 4

Amtszulagen, Stellenzulagen
auf Grund des Bayerischen Besoldungsgesetzes

Monatsbeträge
- in der gesetzlichen Reihenfolge -

Gültig ab 1. März 2010

Rechtsgrundlage Euro 

Bayerische Besoldungsordnungen

Fußnoten zu Besoldungsgruppen 

Besoldungsgruppe Fußnote 

1 244,53 A 9 

2 38,35 

4 38,35 A 10 

6 51,13 

A 11 2 51,13 

6 142,03 A 12 

8 208,47 

2, 10 170,37 

6 113,59 

11 170,37 

A 13 

16 208,47 

A 14 3, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16 170,37 

1 142,03 

4, 5, 9, 10 170,37 

A 15 

12 142,03 

1,  1. Spiegelstrich 

2. Spiegelstrich 

142,03 

113,59 

2 227,13 

A 16 

5, 7 190,54 

A 10 kw 1 46,07 

2 152,09 A 13 kw 

3 82,83 

A 14 kw 3 198,74 

HS 2 kw 3 89,48 
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Anlage 9
zu Art. 4

Familienzuschlag

(Monatsbeträge)

Gültig ab 1. März 2010

Stufe 1 Stufe 2 

(§ 40 Abs. 1  
Bundesbesoldungsgesetz) 

(§ 40 Abs. 2  
Bundesbesoldungsgesetz) 

Euro Euro

Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 107,64 204,32 

übrige Besoldungsgruppen 113,04 209,72 

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind  
um 96,68 €, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 299,68 €. 

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind  
in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,11 €, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind 

in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3  um je 25,56 €,  

in der Besoldungsgruppe A 4  um je 20,45 € und 

in der Besoldungsgruppe A 5  um je 15,34 €. 

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der 
Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. 

Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Bundesbesoldungsgesetz

- in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 100,05 

- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 106,21 
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Anlage 10
zu Art. 4

Anwärtergrundbetrag

(Monatsbeträge)

Gültig ab 1. März 2010

Anlage 11
zu Art. 4

Erschwerniszulage

(Stundensätze in Euro)

Gültig ab 1. März 2010

Mehrarbeitsvergütung

(Stundensätze in Euro)

Gültig ab 1. März 2010

Eingangsamt, in das der Anwärter  bzw. die Anwärterin  nach 
Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt Euro 

A 2 bis A 4 799,76 
A 5 bis A 8 913,02 
A 9 bis A 11 963,66 
A 12 1.094,76 
A 13 1.124,59 
A 13 + Zulage  
(Nummer 27 Abs. 1 Buchst. c der Vorbemerkungen zu den 
Bundesbesoldungsordnungen A und B) oder R 1 1.157,34 

799,76 
A 913,02 

963,66 

Euro 

Erschwerniszulage bis 28. Februar 2010 
Euro  

ab 1. März 2010 
Euro 

§ 4 Abs. 1 Nr. 1 EZulV 2,88 2,91 

Mehrarbeitsvergütung bis 28. Februar 2010 
Euro 

ab 1. März 2010 
Euro 

§ 4 Abs. 1 MVergV 

A 1 bis A 4 10,57 10,70 

A 5 bis A 8 12,48 12,63 

A 9 bis A 12 17,13 17,34 

A 13 bis A 16 23,63 23,91 

§ 4 Abs. 3 MVergV 

Nr. 1 15,94 16,13 

Nr. 2 19,76 20,00 

Nr. 3 23,45 23,73 

Nrn. 4 und 5 27,40 27,73 
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Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Art. 43d Abs. 2 des Gesetzes über die Rechtsverhält-
nisse der Mitglieder des Bayerischen Landtags
(Bayerisches Abgeordnetengesetz) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 6. März 1996 (GVBl S. 82,
BayRS 1100–1–I), zuletzt geändert durch § 3 des Geset-
zes vom 24. Mai 2007 (GVBl S. 344), wird wie folgt
geändert:

1. Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:

„2Dies gilt auch für die Mitglieder des Landtags, die
bis zum Ende der 15. Wahlperiode eine Anwartschaft
auf eine Altersentschädigung nach den Art. 12 bis 14
erworben und bis zu diesem Zeitpunkt ein Mindest-
alter von 60 Jahren erreicht haben.“

2. Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

§ 2

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2009 in Kraft.

München, den 27. Juli 2009

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r

1100–1–I
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Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglie-
der des Bayerischen Landtags (Bayerisches Abgeord-
netengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom
6. März 1996 (GVBl S. 82, BayRS 1100–1–I), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 27. Juli 2009 (GVBl S. 372),
wird wie folgt geändert:

1. In die Inhaltsübersicht wird folgender Art. 43e 
eingefügt:

„Art. 43e Übergangsregelung für den Anspruch
auf Altersentschädigung und für die An-
rechnung beim Zusammentreffen meh-
rerer Versorgungsbezüge“.

2. In Art. 4 Abs. 2 werden die Worte „§ 1“ durch die
Worte „§ 1b“ ersetzt.

3. Art. 5 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Sie beträgt je Monat 6641 Euro.“

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „1. Juli 2005, 
1. Juli 2006, 1. Juli 2007, und zum 1. Juli
2008“ durch die Worte „1. Juli 2010, 1. Juli
2011, 1. Juli 2012 und zum 1. Juli 2013“ er-
setzt.

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Maßstab für die Anpassung ist die Verän-
derung einer gewogenen Maßzahl der Ein-
kommensentwicklung in Bayern, die sich
zusammensetzt aus

1. dem Index der durchschnittlichen Brut-
tomonatsverdienste vollzeitbeschäftig-
ter Arbeitnehmer im produzierenden Ge-
werbe und im Dienstleistungsbereich
mit einem Anteil von 87,2 v.H.,

2. dem Monatsentgelt eines Beschäftigten
der Entgeltgruppe 11 nach dem Tarifver-
trag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
für das Tarifgebiet West im Bereich der
Vereinigung der kommunalen Arbeitge-
berverbände in der höchsten Stufe mit
einem Anteil von 6,2 v.H., 

3. den Bruttomonatsbezügen eines verhei-
rateten Beamten (ohne Kinder) des Frei-
staates Bayern der Besoldungsgruppe 
A 12 in der höchsten Stufe mit einem An-
teil von 6,6 v.H.“

4. Art. 6 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „2 760 Euro“
durch die Worte „3 109 Euro“ ersetzt.

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „10226 Euro“
durch die Worte „12500 Euro“ ersetzt.

bb) Es werden folgende neue Sätze 2 und 3 ein-
gefügt:

„2Erstattet werden Aufwändungen, die seit
Beginn der Wahlperiode entstanden sind.
3Maßgebend ist das Rechnungsdatum, das
unbeschadet Satz 2 bei Antragstellung
nicht länger als ein Jahr zurückliegen darf.“

cc) Die bisherigen Sätze 2 bis 5 werden Sätze 4
bis 7.

dd) In Satz 5  werden nach dem Wort „Veräuße-
rung“ die Worte „von Erstattungsgegen-
ständen“ eingefügt.

5. Art. 7 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 werden die Worte „41 Euro“ durch
die Worte „100 Euro bei einer Vollversamm-
lung, 50 Euro bei einer Ausschusssitzung“
ersetzt.

bb) In Satz 4 wird das Wort „Abgeordneter“
durch die Worte „Mitglied des Landtags“
ersetzt.

cc) In Satz 5 werden die Worte „Wahl mit Na-
mensaufruf“ durch die Worte „geheimen
Wahl“ ersetzt.

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) 1Einem Mitglied des Bayerischen Land-
tags, das an einer namentlichen Abstimmung
oder einer geheimen Wahl nicht teilnimmt oder
das bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit
durch Namensaufruf nicht anwesend ist, wer-
den 25 Euro von der monatlichen Kostenpau-
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schale abgezogen. 2Der Betrag kommt für einen
Tag höchstens viermal zum Abzug und nur inso-
weit, als der Abzug 100 Euro bei einer Vollver-
sammlung nicht übersteigt.“

c) Es wird folgender neuer Abs. 4 eingefügt:

„(4) Ab dem 15. Tag einer ärztlich attestierten
Erkrankung finden die Abs. 1 und 2 insoweit
Anwendung, als nur eine hälftige Kürzung er-
folgt.“

d) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5 und die Worte
„Absätze 1 bis 3“ werden  durch die Worte „Abs. 1
bis 4“ ersetzt. 

6. Art. 11 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Erwerbseinkommen sind Einkommen aus
nichtselbstständiger Arbeit einschließlich Ab-
findungen sowie Einkünfte aus selbstständiger
Arbeit, aus Gewerbebetrieb, aus Land- und
Forstwirtschaft sowie Entschädigungen als
Mitglied des Europäischen Parlaments, des
Deutschen Bundestags oder in einer gesetzge-
benden Körperschaft eines anderen Landes.“

b) Abs. 4 Satz 4 wird aufgehoben.

c) Abs. 5 wird aufgehoben.

d) Die bisherigen Abs. 6 und 7 werden Abs. 5 und 6.

e) In Abs. 6 werden jeweils die Worte „Art. 24 des
Landeswahlgesetzes“ durch die Worte „Art. 22
des Landeswahlgesetzes“ ersetzt.

7. Art. 12 erhält folgende Fassung:

„Art. 12

Anspruch auf Altersentschädigung

(1) Ein Mitglied des Bayerischen Landtags er-
hält nach seinem Ausscheiden eine Altersentschä-
digung, wenn es das 67. Lebensjahr vollendet und
dem Bayerischen Landtag zehn Jahre angehört
hat. 

(2) 1Mitglieder des Bayerischen Landtags, die
vor dem 1. Januar 1947 geboren sind, erreichen die
Altersgrenze mit Vollendung des 65. Lebensjahres.
2Für Mitglieder des Bayerischen Landtags, die
nach dem 31. Dezember 1946 geboren sind, wird
die Altersgrenze wie folgt angehoben: 

Geburtsjahr Anhebung auf Alter
um Monate Jahr Monate

1947 1 65 1

1948 2 65 2

1949 3 65 3

1950 4 65 4

1951 5 65 5

Geburtsjahr Anhebung auf Alter
um Monate Jahr Monate

1952 6 65 6

1953 7 65 7

1954 8 65 8

1955 9 65 9

1956 10 65 10

1957 11 65 11

1958 12 66 0

1959 14 66 2

1960 16 66 4

1961 18 66 6

1962 20 66 8

1963 22 66 10

ab 1964 24 67

(3) 1Gehörte ein ausgeschiedenes Mitglied dem
Bayerischen Landtag mehrmals mit Unterbre-
chung an, so sind die Zeitabschnitte zusammen zu
rechnen. 2Mit jedem über das zehnte Jahr hinaus-
gehenden Jahr bis zum 20. Jahr der Mitgliedschaft
im Bayerischen Landtag entsteht der Anspruch
auf Altersentschädigung ein halbes Lebensjahr
früher. 3Art. 11 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend.“

8. Dem Art. 15 Abs. 4 wird folgender  Satz 3 angefügt:

„3Art. 12 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.“

9. Dem Art. 16 wird folgender  Abs. 5 angefügt:

„(5) Hat ein ausgeschiedenes Mitglied bis zu sei-
nem Tod keinen Antrag auf Versorgungsabfindung
gestellt, können sein überlebender Ehegatte oder,
soweit ein solcher nicht vorhanden ist, die leibli-
chen oder die als Kind angenommenen Kinder ei-
nen Antrag nach Abs. 1 stellen.“

10. In Art. 18a werden die Worte „Die Ermittlung des
Wertunterschieds im Sinn des § 1587a Abs. 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs“ durch die Worte „Die
Berechnung und Durchführung des Versorgungs-
ausgleichs“ ersetzt.

11. Art. 20 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 3 Satz 2 wird der Klammerzusatz „(Bei-
trag der Allgemeinen Ortskrankenkasse Bay-
ern)“ gestrichen.

b) In Abs. 5 Satz 2 werden nach den Worten „Zu-
stellung des“ die Worte „Übergangsgeldbe-
scheids bzw.“ eingefügt.
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12. Art. 22 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Entsprechendes gilt für Renten im Sinn des 
§ 55 Abs. 1 Satz 2 des Beamtenversorgungsge-
setzes mit Ausnahme von Renten aus einer frei-
willigen Pflichtversicherung auf Antrag gemäß
§ 4 Abs. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch; § 55 Abs. 3 und 4 des Beamtenversor-
gungsgesetzes sind sinngemäß anzuwenden.“

b) In Abs. 4 Satz 2 werden die Worte „§ 55 Abs. 1
Satz 1“ durch die Worte „§ 55 Abs. 1 Satz 2“ er-
setzt.

c) In Abs. 6 Satz 2 wird der Punkt durch ein Kom-
ma ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:

„soweit nicht bereits eine Anrechnung dieser
Versorgungsbezüge durch den Deutschen Bun-
destag erfolgt.“

d) Abs. 7 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird folgender neuer Satz 1 eingefügt:

„1Die Versorgungsbezüge mit Ausnahme
der Renten gemäß Abs. 2 Satz 2 werden nur
mit dem Teil in die Anrechnung einbezogen,
der nicht auf eigenen Beiträgen beruht.“

bb) Die bisherigen Sätze 1 bis 3 werden Sätze 2
bis 4.

e) Es wird folgender  Abs. 11 angefügt:

„(11) Versorgungsbezüge, die Hinterbliebene
nach diesem Gesetz beziehen, ruhen neben eige-
nen Versorgungsbezügen aus einer Mitglied-
schaft im Bayerischen Landtag in Höhe des Be-
trags, um den diese Bezüge die Höchstversor-
gung nach diesem Gesetz übersteigen.“

13. Art. 24 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 4 Satz 1 werden die Worte „Art. 24 Satz 2
des Landeswahlgesetzes“ durch die Worte 
„Art. 22 Satz 2 des Landeswahlgesetzes“ er-
setzt.

b) In Abs. 5 Satz 1 wird nach den Worten „Art. 5, 6
Abs. 2,“ das Wort „Art.“ eingefügt.

14. Art. 30 Abs. 1 Sätze 1 und 2 erhalten folgende Fas-
sung:

„1Ein in den Bayerischen Landtag gewählter Be-
amter mit Dienstbezügen scheidet mit dem Erwerb
der Rechtsstellung als Mitglied des Bayerischen
Landtags aus seinem Amt aus. 2Die Rechte und
Pflichten aus dem Dienstverhältnis eines in den
Bayerischen Landtag gewählten Beamten mit
Dienstbezügen ruhen für die Dauer der Mitglied-
schaft mit Ausnahme der Pflicht zur Amtsver-
schwiegenheit und des Verbots der Annahme von
Belohnungen und Geschenken.“

15. Dem Art. 43d Abs. 2 wird folgender Satz 4 ange-
fügt:

„4Art. 12 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.“

16. Es wird folgender Art. 43e eingefügt:

„Art. 43e

Übergangsregelung
für den Anspruch auf Altersentschädigung

und für die Anrechnung beim
Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge

(1) Bis zum Ende der 16. Wahlperiode des
Bayerischen Landtags finden Art. 12, 15 Abs. 4,
Art. 22 Abs. 2 und 7 und Art. 43d Abs. 2 in der bis
zum 31. Juli 2009 geltenden Fassung Anwendung.

(2) Auf die am 1. August 2009 vorhandenen ehe-
maligen Mitglieder des Bayerischen Landtags und
Hinterbliebenen, die am 31. Juli 2009 bereits ent-
sprechende Leistungen beziehen, findet Art. 22
Abs. 11 keine Anwendung.“

§ 2

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 2009 in Kraft.

(2) Abweichend von Abs. 1 treten § 1 Nrn. 3 und 4 mit
Wirkung vom 1. Juli 2009 in Kraft.

München, den 27. Juli 2009

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 14/2009 375



Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes

Das Bayerische Verwaltungsverfahrensgesetz –
BayVwVfG – (BayRS 2010–1–I), zuletzt geändert durch
§ 1 des Gesetzes vom 10. Juni 2008 (GVBl S. 312), wird
wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach Art. 42 wird folgender Art. 42a eingefügt:

„Art. 42a Genehmigungsfiktion“.

b) Der Fünfte Teil Abschnitt Ia erhält folgende
Fassung:

„Abschnitt Ia

Verfahren über eine einheitliche Stelle

Art. 71a Anwendbarkeit

Art. 71b Verfahren

Art. 71c Informationspflichten

Art. 71d Gegenseitige Unterstützung

Art. 71e Elektronisches Verfahren“.

2. In Art. 2 Abs. 3 Nr. 1 werden die Worte „im Verfah-
ren vor den Gerichten der Verwaltungsgerichts-
barkeit“ durch die Worte „durch die Gerichte der
Verwaltungsgerichtsbarkeit oder durch die in ver-
waltungsrechtlichen Anwalts- und Notarsachen
zuständigen Gerichte“ ersetzt.

3. Art. 14 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Bevollmächtigte und Beistände sind zu-

1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung verwaltungsverfahrensrechtli-
cher Bestimmungen der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleis-
tungen im Binnenmarkt (ABl L 376 S. 36).

rückzuweisen, wenn sie entgegen § 3 des Rechts-
dienstleistungsgesetzes Rechtsdienstleistungen
erbringen.“

b) Abs. 6 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Nicht zurückgewiesen werden können Perso-
nen, die nach § 67 Abs. 2 Sätze 1 und 2 Nrn. 3 
bis 7 der Verwaltungsgerichtsordnung zur Ver-
tretung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren
befugt sind.“

4. Art. 16 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 wird das Wort „Vormundschaftsge-
richt“ durch die Worte „Betreuungsgericht, für
einen minderjährigen Beteiligten das Familien-
gericht“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 wird jeweils das Wort „Vormund-
schaftsgericht“ durch das Wort „Gericht“ er-
setzt.

5. Art. 20 Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„2. der Ehegatte oder der Lebenspartner
im Sinn des Lebenspartnerschaftsge-
setzes (Lebenspartner),“

bb) Nr. 6 erhält folgende Fassung:

„6. Ehegatten der Geschwister und Ge-
schwister des Ehegatten sowie Lebens-
partner der Geschwister und Geschwi-
ster des Lebenspartners,“.

b) In Satz 2 Nr. 1 werden nach dem Wort „Ehe“ die
Worte „oder Lebenspartnerschaft“ eingefügt. 

6. Art. 23 Abs. 2 Satz 4 erhält folgende Fassung: 

„4Hat die Behörde Dolmetscher oder Übersetzer
herangezogen, erhalten diese in entsprechender
Anwendung des Justizvergütungs- und -entschä-
digungsgesetzes eine Vergütung.“ 

7. Art. 25 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.

b) Es wird folgender Abs. 2 angefügt:

Gesetz
zur Änderung des

Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes
und anderer Rechtsvorschriften1)

Vom 27. Juli 2009
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„(2) 1Die Behörde erörtert, soweit erforder-
lich, bereits vor Stellung eines Antrags mit dem
zukünftigen Antragsteller, welche Nachweise
und Unterlagen von ihm zu erbringen sind und
in welcher Weise das Verfahren beschleunigt
werden kann. 2Soweit es der Verfahrensbe-
schleunigung dient, soll sie dem Antragsteller
nach Eingang des Antrags unverzüglich Aus-
kunft über die voraussichtliche Verfahrensdau-
er und die Vollständigkeit der Antragsunterla-
gen geben.“

8. Art. 26 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Falls die Behörde Zeugen und Sachverständige
herangezogen hat, erhalten diese auf Antrag in
entsprechender Anwendung des Justizvergü-
tungs- und -entschädigungsgesetzes eine Entschä-
digung oder Vergütung.“ 

9. Art. 41 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird durch folgenden Satz 1 und neuen
Satz 2 ersetzt:

„1Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der im In-
land durch die Post übermittelt wird, gilt am
dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als be-
kannt gegeben. 2Ein Verwaltungsakt, der im In-
land oder in das Ausland elektronisch übermit-
telt wird, gilt am dritten Tag nach der Absen-
dung als bekannt gegeben.“ 

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

10. Nach Art. 42 wird folgender Art. 42a eingefügt:

„Art. 42a

Genehmigungsfiktion

(1) 1Eine beantragte Genehmigung gilt nach
Ablauf einer für die Entscheidung festgelegten
Frist als erteilt (Genehmigungsfiktion), wenn dies
durch Rechtsvorschrift angeordnet und der An-
trag hinreichend bestimmt ist. 2Die Vorschriften
über die Bestandskraft von Verwaltungsakten und
über das Rechtsbehelfsverfahren gelten entspre-
chend. 

(2) 1Die Frist nach Abs. 1 Satz 1 beträgt drei Mo-
nate, soweit durch Rechtsvorschrift nichts Abwei-
chendes bestimmt ist. 2Die Frist beginnt mit Ein-
gang der vollständigen Unterlagen. 3Sie kann ein-
mal angemessen verlängert werden, wenn dies we-
gen der Schwierigkeit der Angelegenheit gerecht-
fertigt ist. 4Die Fristverlängerung ist zu begründen
und rechtzeitig mitzuteilen.

(3) Auf Verlangen ist demjenigen, dem der Ver-
waltungsakt nach Art. 41 Abs. 1 hätte bekannt ge-
geben werden müssen, der Eintritt der Genehmi-
gungsfiktion schriftlich zu bescheinigen.“

11. In Art. 69 Abs. 3 Satz 2 werden die Worte „Satz 3“
durch die Worte „Satz 4“ ersetzt.

12. Der Fünfte Teil Abschnitt Ia erhält folgende Fas-
sung:

„Abschnitt Ia

Verfahren über eine einheitliche Stelle

Art. 71a

Anwendbarkeit

(1) Ist durch Rechtsvorschrift angeordnet, dass
ein Verwaltungsverfahren über eine einheitliche
Stelle abgewickelt werden kann, so gelten die Vor-
schriften dieses Abschnitts und, soweit sich aus ih-
nen nichts Abweichendes ergibt, die übrigen Vor-
schriften dieses Gesetzes.

(2) Der zuständigen Behörde obliegen die
Pflichten aus Art. 71b Abs. 3, 4 und 6, Art. 71c Abs. 2
und Art. 71e auch dann, wenn sich der Antragstel-
ler oder Anzeigepflichtige unmittelbar an die zu-
ständige Behörde wendet.

Art. 71b

Verfahren

(1) Die einheitliche Stelle nimmt Anzeigen, An-
träge, Willenserklärungen und Unterlagen entge-
gen und leitet sie unverzüglich an die zuständigen
Behörden weiter.

(2) 1Anzeigen, Anträge, Willenserklärungen
und Unterlagen gelten am dritten Tag nach Ein-
gang bei der einheitlichen Stelle als bei der zustän-
digen Behörde eingegangen. 2Fristen werden mit
Eingang bei der einheitlichen Stelle gewahrt.

(3) 1Soll durch die Anzeige, den Antrag oder die
Abgabe einer Willenserklärung eine Frist in Lauf
gesetzt werden, innerhalb deren die zuständige
Behörde tätig werden muss, stellt die zuständige
Behörde eine Empfangsbestätigung aus. 2In der
Empfangsbestätigung ist das Datum des Eingangs
bei der einheitlichen Stelle mitzuteilen und auf die
Frist, die Voraussetzungen für den Beginn des
Fristlaufs und auf eine an den Fristablauf ge-
knüpfte Rechtsfolge sowie auf die verfügbaren
Rechtsbehelfe hinzuweisen.

(4) 1Ist die Anzeige oder der Antrag unvollstän-
dig, teilt die zuständige Behörde unverzüglich mit,
welche Unterlagen nachzureichen sind. 2Die Mit-
teilung enthält den Hinweis, dass der Lauf der
Frist nach Abs. 3 erst mit Eingang der vollständi-
gen Unterlagen beginnt. 3Das Datum des Eingangs
der nachgereichten Unterlagen bei der einheitli-
chen Stelle ist mitzuteilen. 

(5) 1Soweit die einheitliche Stelle zur Verfah-
rensabwicklung in Anspruch genommen wird, sol-
len Mitteilungen der zuständigen Behörde an den
Antragsteller oder Anzeigepflichtigen über sie
weitergegeben werden. 2Verwaltungsakte werden
auf Verlangen desjenigen, an den sich der Verwal-
tungsakt richtet, von der zuständigen Behörde un-
mittelbar bekannt gegeben. 

(6) 1Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der durch
die Post in das Ausland übermittelt wird, gilt einen
Monat nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben.
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2Art. 41 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

Art. 71c

Informationspflichten

(1) 1Die einheitliche Stelle erteilt auf Anfrage
unverzüglich Auskunft über die maßgeblichen
Vorschriften, die zuständigen Behörden, den Zu-
gang zu den öffentlichen Registern und Datenban-
ken, die zustehenden Verfahrensrechte und die
Einrichtungen, die den Antragsteller oder Anzei-
gepflichtigen bei der Aufnahme oder Ausübung
seiner Tätigkeit unterstützen. 2Sie teilt unverzüg-
lich mit, wenn eine Anfrage zu unbestimmt ist.

(2) 1Die zuständigen Behörden erteilen auf An-
frage unverzüglich Auskunft über die maßgebli-
chen Vorschriften und deren gewöhnliche Ausle-
gung. 2Nach Art. 25 erforderliche Anregungen und
Auskünfte werden unverzüglich gegeben.

Art. 71d

Gegenseitige Unterstützung

1Die einheitliche Stelle und die zuständigen
Behörden wirken gemeinsam auf eine ordnungs-
gemäße und zügige Verfahrensabwicklung hin; die
Pflicht zur Unterstützung besteht auch gegenüber
einheitlichen Stellen oder sonstigen Behörden des
Bundes oder anderer Länder. 2Die zuständigen
Behörden stellen der einheitlichen Stelle insbe-
sondere die erforderlichen Informationen zum
Verfahrensstand zur Verfügung.

Art. 71e

Elektronisches Verfahren

1Das Verfahren nach diesem Abschnitt wird auf
Verlangen in elektronischer Form abgewickelt.
2Art. 3a Abs. 2 Sätze 2 und 3 und Abs. 3 bleiben un-
berührt.“

13. In Art. 72 Abs. 1 Halbsatz 2 werden die Worte „und
71a bis 71e sind“ durch das Wort „ist“ ersetzt.

14. In Art. 78f Satz 4 werden die Worte „Art. 78g Abs. 1
Satz 3“ durch die Worte „Art. 78g Abs. 1 Satz 5“ er-
setzt.

§ 2

Änderung des
Bayerischen Verwaltungszustellungs- und

Vollstreckungsgesetzes

Das Bayerische Verwaltungszustellungs- und Voll-
streckungsgesetz – VwZVG – (BayRS 2010–2–I), zu-
letzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 10. Juni 2008
(GVBl S. 312), wird wie folgt geändert:

1. Art. 2 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt:

„2Art. 5 Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 2 bleibt un-
berührt.“

2. Art. 5 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) Die Satznummerierung in Satz 1 entfällt.

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

b) Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) 1Ein elektronisches Dokument kann im
Übrigen unbeschadet des Abs. 4 elektronisch zu-
gestellt werden, soweit der Empfänger hierfür ei-
nen Zugang eröffnet; es ist elektronisch zuzustel-
len, wenn auf Grund einer Rechtsvorschrift ein
Verfahren auf Verlangen des Empfängers in elek-
tronischer Form abgewickelt wird. 2Für die
Übermittlung ist das Dokument mit einer quali-
fizierten elektronischen Signatur nach dem Sig-
naturgesetz zu versehen und gegen unbefugte
Kenntnisnahme Dritter zu schützen.“

c) Es werden folgende Abs. 6 und 7 angefügt: 

„(6) 1Bei der elektronischen Zustellung ist die
Übermittlung mit dem Hinweis „Zustellung ge-
gen Empfangsbekenntnis“ einzuleiten. 2Die
Übermittlung muss die absendende Behörde, den
Namen und die Anschrift des Zustellungsadres-
saten sowie den Namen des Bediensteten erken-
nen lassen, der das Dokument zur Übermittlung
aufgegeben hat. 

(7) 1Zum Nachweis der Zustellung nach Abs. 4
und 5 genügt das mit Datum und Unterschrift
versehene Empfangsbekenntnis, das an die
Behörde durch die Post oder elektronisch zurück-
zusenden ist. 2Ein elektronisches Dokument gilt
in den Fällen des Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 2 am drit-
ten Tag nach der Absendung an den vom Emp-
fänger hierfür eröffneten Zugang als zugestellt,
wenn der Behörde nicht spätestens an diesem Tag
ein Empfangsbekenntnis nach Satz 1 zugeht.
3Satz 2 gilt nicht, wenn der Empfänger glaubhaft
macht, dass das Dokument nicht oder zu einem
späteren Zeitpunkt zugegangen ist. 4Der Em-
pfänger ist in den Fällen des Abs. 5 Satz 1 Halb-
satz 2 vor der Übermittlung über die Rechtsfolge
nach Satz 2 zu belehren. 5Zum Nachweis der Zu-
stellung ist von der absendenden Behörde in den
Akten zu vermerken, zu welchem Zeitpunkt und
an welchen Zugang das Dokument gesendet wur-
de. 6Der Empfänger ist über den Eintritt der Zu-
stellungsfiktion nach Satz 2 zu benachrichti-
gen.“

3. Art. 14 Abs. 2 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„3Der Nachweis der Zustellung gemäß Abs. 1 Nr. 4
richtet sich nach Art. 5 Abs. 7 Sätze 1 bis 3 und 5.“

4. Art. 15 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende neue Nr. 2 eingefügt: 

„2. bei juristischen Personen, die zur Anmel-
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dung einer inländischen Geschäftsanschrift
zum Handelsregister verpflichtet sind, eine
Zustellung weder unter der eingetragenen
Anschrift noch unter einer im Handelsregi-
ster eingetragenen Anschrift einer für Zu-
stellungen empfangsberechtigten Person
oder einer ohne Ermittlungen bekannten an-
deren inländischen Anschrift möglich ist,“.

b) Die bisherigen Nrn. 2 und 3 werden Nrn. 3 und 4. 

§ 3

Änderung des Bayerischen Wassergesetzes

In Art. 83 Abs. 2 des Bayerischen Wassergesetzes
(BayWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Juli 1994 (GVBl S. 822, BayRS 753–1–UG), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2007 (GVBl
S. 969), werden die Worte „Abschnitte Ia und“ durch
das Wort „Abschnitt“ ersetzt.

§ 4

Änderung der Verordnung
über Pläne und Beilagen

in wasserrechtlichen Verfahren

§ 1 der Verordnung über Pläne und Beilagen in was-
serrechtlichen Verfahren (WPBV) vom 13. März 2000
(GVBl S. 156, BayRS 753–1–6–UG), zuletzt geändert
durch § 1 der Verordnung vom 23. Juni 2008 (GVBl 
S. 397), wird wie folgt geändert: 

1. In Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „nach Art. 71e des
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes“ ge-
strichen. 

2. In Abs. 4 Satz 2 werden die Worte „nach Art. 71d
BayVwVfG“ gestrichen.

§ 5

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 2009 in Kraft.

(2) Abweichend von Abs. 1 treten

1. § 1 Nrn. 2 und 4 am 1. September 2009 und

2. § 1 Nr. 12 betreffend die Vorschrift des Art. 71e
BayVwVfG am 28. Dezember 2009

in Kraft.

München, den 27. Juli 2009

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r
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Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des Polizeiaufgabengesetzes

Das Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der
Bayerischen Staatlichen Polizei (Polizeiaufgabenge-
setz – PAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. September 1990 (GVBl S. 397, BayRS 2012–1–1–I),
zuletzt geändert durch Art. 27 Abs. 1 des Gesetzes vom
22. Juli 2008 (GVBl S. 421), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht werden die Worte „Art. 34e
Notwendige Begleitmaßnahmen“ gestrichen.

2. Art. 18 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 werden die Sätze 3 und 4 gestrichen.

b) Abs. 3 Satz 3 erhält folgende Fassung:

„3Das Verfahren richtet sich nach den Vorschrif-
ten des Gesetzes über das Verfahren in Famili-
ensachen und in Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit; die Rechtsbeschwerde ist
ausgeschlossen.“

3. Art. 24 Abs. 1 Satz 3 erhält folgende Fassung:

„3Für das Verfahren gelten die Vorschriften des
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen
und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit entsprechend; die Rechtsbeschwerde ist
ausgeschlossen.“

4. In Art. 32 Abs. 4 werden die Worte „zwei Monate“
durch die Worte „drei Wochen“ ersetzt.

5. Art. 34 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Die Polizei kann durch den verdeckten
Einsatz technischer Mittel in oder aus Woh-
nungen (Art. 23 Abs. 1 Satz 2) personen-
bezogene Daten über die für eine Gefahr
Verantwortlichen erheben, wenn dies erfor-
derlich ist zur Abwehr einer dringenden
Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit

des Bundes oder eines Landes oder für Leib,
Leben oder Freiheit einer Person.“

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nr. 1 werden die Worte „oder die
dort genannten Straftaten nicht an-
ders verhütet oder abgewehrt“ gestri-
chen.

bbb) In Nr. 2 Buchst. a werden die Worte
„Satz 1 Nrn. 1 und 2 genannten Gefah-
ren oder Straftaten“ durch die Worte
„Satz 1 genannten Gefahren“ ersetzt.

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) In den Fällen des Abs. 1 Satz 2 Nrn. 2 
und 3 ist eine nur automatische Aufzeichnung
nicht zulässig; wird bei einer Maßnahme nach
Abs. 1 Satz 1 erkennbar, dass Gespräche geführt
werden, die dem Kernbereich der privaten Le-
bensgestaltung zuzurechnen sind, und bestehen
keine Anhaltspunkte dafür, dass sie dem Zweck
der Herbeiführung eines Erhebungsverbots die-
nen sollen, ist die Datenerhebung unverzüglich
und so lange erforderlich zu unterbrechen.“

c) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 Nr. 2 werden die Worte „Abs. 6“
durch „Abs. 5“ ersetzt.

bb) In Satz 3 Nr. 3 werden die Worte „Abs. 1 
Satz 1 Nrn. 1 und 2 genannten Gefahren
oder Straftaten“ durch die Worte „Abs. 1
Satz 1 genannten Gefahren“ ersetzt.

6. Art. 34a Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 2 wird gestrichen.

b) Die bisherige Nr. 3 wird Nr. 2 und wie folgt geän-
dert:

aa) In Buchst. a werden die Worte „Personen
nach Nr. 1 oder 2“ durch die Worte „Perso-
nen nach Nr. 1“ ersetzt.

bb) In Buchst. b werden die Worte „unter Nr. 1
oder 2 genannten Personen“ durch die Wor-
te „unter Nr. 1 genannten Personen“ ersetzt.

7. Art. 34c wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 4 Satz 3 Nr. 3 werden die Worte „Art. 34a
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Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 genannten Gefahren
oder Straftaten“ durch die Worte „Art. 34a Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 genannten Gefahren“ ersetzt.

b) In Abs. 5 Satz 2 werden die Worte „Art. 34a Abs. 1
Satz 1 Nrn. 1 und 2“ durch die Worte „Art. 34a
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1“ ersetzt.

8. Art. 34d wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Sätze 1 bis 3 erhalten folgende Fassung:

„1Die Polizei kann mit technischen Mitteln
verdeckt auf informationstechnische Sys-
teme zugreifen, um Zugangsdaten und ge-
speicherte Daten zu erheben von Personen, 

1. die für eine Gefahr verantwortlich sind,
soweit dies zur Abwehr einer dringenden
Gefahr für 

a) den Bestand oder die Sicherheit des
Bundes oder eines Landes,

b) Rechtsgüter der Allgemeinheit, deren
Bedrohung die Grundlagen der Exis-
tenz der Menschen berührt, oder

c) Leib, Leben oder Freiheit einer Person 

erforderlich ist, oder

2. soweit bestimmte Tatsachen die begrün-
dete Annahme rechtfertigen, dass

a) sie für Personen nach Nr. 1 bestimmte
oder von diesen herrührende Mittei-
lungen entgegennehmen oder entge-
gengenommen haben, ohne insoweit
das Recht zur Verweigerung des Zeug-
nisses nach §§ 53, 53a StPO zu haben,
oder solche Mitteilungen weitergeben
oder weitergegeben haben oder

b) die unter Nr. 1 genannten Personen ih-
re informationstechnischen Systeme
benutzen oder benutzt haben.

2Eine Maßnahme nach Satz 1 darf nur
durchgeführt werden, wenn die Erfüllung
einer polizeilichen Aufgabe auf andere Wei-
se aussichtslos oder wesentlich erschwert
wäre. 3Daten dürfen unter den Vorausset-
zungen des Satzes 1 gelöscht werden, wenn
eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder Le-
ben nicht anders abgewehrt werden kann.“

bb) In Satz 7 wird die Zahl „2“ durch die Zahl
„3“ ersetzt.

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „Sätze 1 und 2
gelten“ durch die Worte „Satz 1 gilt“ er-
setzt.

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Für die richterliche Anordnung ist Art. 24

Abs. 1 Satz 3 entsprechend anzuwenden; die
weitere Beschwerde ist ausgeschlossen.“

cc) Es wird folgender neuer Satz 3 eingefügt:

„3Zuständig ist das in § 74a Abs. 4 GVG be-
zeichnete Gericht, in dessen Bezirk die be-
antragende Polizeidienststelle ihren Sitz
hat; über Beschwerden entscheidet das in 
§ 120 Abs. 4 Satz 2 GVG bezeichnete Ge-
richt.“

dd) Die bisherigen Sätze 3 bis 8 werden Sätze 4
bis 9.

c) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Sie dürfen nur zu den Zwecken verwen-
det werden, zu denen sie erhoben wurden.“

bb) In Satz 3 Nr. 3 werden die Worte „Abs. 1 
Satz 1 Nrn. 1 und 2 genannten Gefahren
oder Straftaten“ durch die Worte „Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 genannten Gefahren“ ersetzt.

cc) In Satz 5 Halbsatz 2 werden die Worte 
„Art. 34 Abs. 4 Satz 2“ durch die Worte
„Abs. 3 Satz 2“ ersetzt.

d) Abs. 7 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Nr. 2 wird nach dem Wort „erho-
ben“ das Komma durch das Wort „oder“ er-
setzt und werden nach dem Wort „gelöscht“
die Worte „oder verändert“ gestrichen.

bb) In Satz 2 werden die Worte „Abs. 1 Satz 1
Nrn. 1 und 2“ durch die Worte „Abs. 1 Satz 1
Nr. 1“ ersetzt.

cc) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„3Ist wegen desselben Sachverhalts ein
strafrechtliches Ermittlungsverfahren ge-
gen den Betroffenen eingeleitet worden, ist
die Unterrichtung in Abstimmung mit der
Staatsanwaltschaft nachzuholen, sobald
dies der Stand des Ermittlungsverfahrens
zulässt.“

dd) Es werden folgende Sätze 4 und 5 angefügt:

„4Art. 34 Abs. 6 Sätze 3 bis 5 gelten entspre-
chend. 5Die gerichtliche Zuständigkeit und
das Verfahren richten sich im Fall des Sat-
zes 3 nach den Regelungen der Strafprozess-
ordnung, im Übrigen gelten Abs. 3 Sätze 2
und 3.“

e) Abs. 8 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „und die Verän-
derung“ gestrichen und wird die Zahl „2“
durch die Zahl „3“ ersetzt.

bb) Es wird folgender Satz 3 angefügt:

„3In dem Bericht sind anzugeben:



1. die Anzahl der den Maßnahmen zu Grun-
de liegenden Anordnungen, unterschie-
den nach

a) Erstanordnungen,

b) Verlängerungsanordnungen,

2. die jeweilige Anordnungsdauer,

3. die Anzahl der Maßnahmen, unterschie-
den nach

a) Erhebungen von Daten,

b) Löschungen von Daten,

4. die gesetzlichen Grundlagen der Maß-
nahmen.“

9. In Art. 34d Abs. 3 Satz 2 werden der Strichpunkt
und die Worte „die weitere Beschwerde ist ausge-
schlossen“ gestrichen.

10. Art. 34e wird aufgehoben.

11. Dem Art. 36 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) 1Von Maßnahmen nach Abs. 1 sind

1. die Personen zu unterrichten, gegen die die
Maßnahme gerichtet war, sowie

2. diejenigen, deren personenbezogene Daten ge-
meldet worden sind.

2Die Unterrichtung erfolgt, sobald dies ohne Ge-
fährdung des Zwecks der Maßnahme oder der ein-
gesetzten nicht offen ermittelnden Beamten ge-
schehen kann. 3Ist wegen desselben Sachverhalts
ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen
den Betroffenen eingeleitet worden, ist die Unter-
richtung in Abstimmung mit der Staatsanwalt-
schaft nachzuholen, sobald dies der Stand der Er-
mittlungen zulässt. 4Erfolgt die Benachrichtigung
nicht binnen zwölf Monaten nach Beendigung der
Maßnahme, bedarf die weitere Zurückstellung der
richterlichen Zustimmung. 5Art. 34 Abs. 6 Sätze 4
und 5 gelten entsprechend. 6Die gerichtliche Zu-
ständigkeit und das Verfahren richten sich im Fall
des Satzes 3 nach den Regeln der Strafprozessord-
nung, im Übrigen ist für die richterliche Entschei-
dung Art. 24 Abs. 1 Satz 3 entsprechend anzu-
wenden; zuständig ist das Amtsgericht, in dessen 
Bezirk die ausschreibende Polizeidienststelle
ihren Sitz hat.“

12. Art. 44 Abs. 3 Satz 3 erhält folgende Fassung:

„3Art. 24 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.“

§ 2

Änderung des Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes

Das Bayerische Verfassungsschutzgesetz (BayVSG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April
1997 (GVBl S. 70, BayRS 12–1–I), zuletzt geändert
durch § 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2008 (GVBl S. 357),
wird wie folgt geändert:

1. Art. 6a Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2In den Fällen des Satzes 1 Nrn. 2 und 3 ist eine nur
automatische Aufzeichnung nicht zulässig; wird bei
einer Maßnahme nach Abs. 1 erkennbar, dass Ge-
spräche geführt werden, die dem Kernbereich der
privaten Lebensgestaltung zuzurechnen sind, und
bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass sie dem
Zweck der Herbeiführung eines Erhebungsverbots
dienen sollen, ist die Datenerhebung unverzüglich
und so lange erforderlich zu unterbrechen.“

2. Art. 6b Abs. 6 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Ge-
setzes über das Verfahren in Familiensachen und in
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
entsprechend; die Rechtsbeschwerde ist ausge-
schlossen.“

3. In Art. 6e Abs. 1 Satz 1 wird der Punkt am Ende
durch einen Strichpunkt ersetzt und folgender
Halbsatz angefügt:

„die Maßnahmen sind zu dokumentieren.“

4. Art. 6f Abs. 5 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „und 6“ gestrichen.

b) In Satz 3 wird der Punkt am Ende durch einen
Strichpunkt ersetzt und folgender Halbsatz an-
gefügt:

„Art. 6b Abs. 2 Satz 7 gilt entsprechend.“

c) Satz 4 erhält folgende Fassung:

„4Zuständiges Gericht ist das in § 74a Abs. 4
GVG bezeichnete Gericht, in dessen Bezirk das
Landesamt für Verfassungsschutz seinen Sitz
hat.“

d) Es werden folgende Sätze 5 und 6 angefügt:

„5Über Beschwerden entscheidet das in § 120
Abs. 4 Satz 2 GVG bezeichnete Gericht. 6Für das
Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes
über die Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit entsprechend; die weitere Be-
schwerde ist ausgeschlossen.“

5. Art. 6f Abs. 5 Satz 6 erhält folgende Fassung:

„6Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Ge-
setzes über das Verfahren in Familiensachen und in
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
entsprechend; die Rechtsbeschwerde ist ausge-
schlossen.“

6. Art. 6g wird aufgehoben.

§ 3

Änderung des Bayerischen Datenschutzgesetzes

In Art. 21a Abs. 5 des Bayerischen Datenschutzge-
setzes (BayDSG) vom 23. Juli 1993 (GVBl S. 498,
BayRS 204–1–I), zuletzt geändert durch Art. 21 des Ge-
setzes vom 14. April 2009 (GVBl S. 86), werden die Wor-
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te „zwei Monate“ durch die Worte „drei Wochen“ er-
setzt.

§ 4

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 2009 in Kraft.

(2) Abweichend von Abs. 1 treten § 1 Nrn. 2, 3, 9 und
12 sowie § 2 Nrn. 2 und 5 am 1. September 2009 in
Kraft.

München, den 27. Juli 2009

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r
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Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Das Gesetz zum Schutz der Gesundheit (Gesund-
heitsschutzgesetz – GSG) vom 20. Dezember 2007
(GVBl S. 919, BayRS 2126–3–UG), geändert durch Ge-
setz vom 22. Juli 2008 (GVBl S. 465), wird wie folgt
geändert:

1. In Art. 2 Nrn. 6 und 8 werden jeweils die Worte „so-
weit sie öffentlich zugänglich sind,“ gestrichen.

2. Art. 5 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1 und wie folgt
geändert:

aa) Der Schlusspunkt wird durch ein Komma er-
setzt.

bb) Es werden folgende Nrn. 4 und 5 angefügt:

„4. in Bier-, Wein- und Festzelten, die nur
vorübergehend und in der Regel an
wechselnden Standorten betrieben wer-
den sowie in vorübergehend als Festhal-
len genutzten ortsfesten Hallen auf
Volksfesten und vergleichbar großen
Veranstaltungen; als vorübergehend gilt
ein Zeitraum von höchstens 21 aufeinan-
der folgenden Tagen bezogen auf einen
Standort,

5. in getränkegeprägten Gaststätten mit
weniger als 75 m2 Gastfläche und ohne
abgetrennten Nebenraum, wenn Kin-
dern und Jugendlichen der Zutritt nicht
gestattet ist und die Gaststätten am Ein-
gangsbereich in deutlich erkennbarer
Weise als Rauchergaststätten, zu denen
Minderjährige keinen Zutritt haben, ge-
kennzeichnet sind.“

b) Es wird folgender Abs. 2 angefügt: 

„(2) Durch Rechtsverordnung des Staatsmini-
steriums für Umwelt und Gesundheit können
weitere Ausnahmen zugelassen werden, wenn
durch technische Vorkehrungen ein dem Rauch-

verbot vergleichbarer Schutz vor den Gefahren
des Passivrauchens geleistet werden kann.“

3. Art. 6 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Worte „Nrn. 6 bis 8“
durch die Worte „Nr. 7“ ersetzt.

bb) Es wird folgender Satz 3 angefügt:

„3In Diskotheken und anderen Tanzlokalen
kann das Rauchen in einem Nebenraum nur
gestattet werden, sofern sich darin keine
Tanzfläche befindet.“

b) Dem Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Kindern und Jugendlichen ist der Zutritt zum
Raucherraum nicht gestattet; dies gilt nicht für
Justizvollzugsanstalten, für Einrichtungen des
Maßregelvollzugs und für die Einrichtungen der
ambulanten und stationären Suchttherapie so-
wie der Erziehungs- und Eingliederungshilfe für
Jugendliche und junge Volljährige.“

4. In Art. 7 Satz 1 werden die Worte „Kennzeichnungs-
pflicht nach Art. 6 Abs. 3 Satz 1“ durch die Worte
„Pflichten nach Art. 6 Abs. 3“ ersetzt.

5. Art. 11 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden das Komma und das
Wort „Übergangsregelung“ gestrichen.

b) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

c) Abs. 2 wird aufgehoben.

§ 2

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2009 in Kraft.

München, den 27. Juli 2009

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r

2126–3–UG

Gesetz
zur Änderung des

Gesundheitsschutzgesetzes

Vom 27. Juli 2009
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Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§  1

Änderung der Bayerischen Bauordnung

Die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl 
S. 588, BayRS 2132–1–I), geändert durch Gesetz vom
28. Mai 2009 (GVBl S. 218), wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift des Gesetzes wird der Fußno-
tenhinweis „1)“ gestrichen; der entsprechende
Text wird aufgehoben.

2. In der Inhaltsübersicht erhält die Überschrift des
Art. 41 folgende Fassung:

„Nicht durch Sammelkanalisation erschlossene
Anwesen“.

3. Art. 2 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 8 werden nach dem Wort „Gastplätzen“
die Worte „in Gebäuden“ eingefügt.

b) In Nr. 15 werden nach dem Wort „bedürfen“
ein Komma und die Worte „sowie Fahrge-
schäfte, die keine fliegenden Bauten und nicht
verfahrensfrei sind“ eingefügt.

4. In Art. 4 Abs. 2 werden die Worte „ist im Gel-
tungsbereich“ durch die Worte „sind im Gel-
tungsbereich“ ersetzt.

5. Art. 6 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 5 wird folgender Satz 4 angefügt:

„4Satz 3 gilt entsprechend, wenn sich einheitlich
abweichende Abstandsflächentiefen aus der
umgebenden Bebauung im Sinn des § 34 Abs. 1
Satz 1 BauGB ergeben.“

b) Abs. 8 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 2 wird wie folgt geändert:

1) §§ 1 und 2 dieses Gesetzes dienen der Umsetzung der Richtlinie
2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl L
376 S. 36).

aaa) Vor dem Wort „Vorbauten“ wird das
Wort „untergeordnete“ eingefügt.

bbb) Buchst. a erhält folgende Fassung:

„a) insgesamt nicht mehr als ein
Drittel der Breite der Außen-
wand des jeweiligen Gebäudes,
höchstens jedoch insgesamt 5 m,
in Anspruch nehmen,“.

bb) Der Schlusspunkt wird durch ein Komma
ersetzt.

cc) Es wird folgende Nr. 3 angefügt:

„3. untergeordnete Dachgauben, wenn 

a) sie insgesamt nicht mehr als ein
Drittel der Breite der Außenwand
des jeweiligen Gebäudes, höchs-
tens jedoch insgesamt 5 m, in An-
spruch nehmen und

b) ihre Ansichtsfläche jeweils nicht
mehr als 4 m2 beträgt und eine Höhe
von nicht mehr als 2,5 m aufweist.“

c) In Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 werden die Worte „Ge-
samtlänge der Grundstücksgrenze“ durch die
Worte „Länge der Grundstücksgrenze“ er-
setzt.

5a. Art. 18 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Mit Zustimmung des Staatsministeriums des
Innern dürfen im Einzelfall

1. Bauprodukte, die ausschließlich nach dem
Bauproduktengesetz in Verkehr gebracht wer-
den und gehandelt werden dürfen, dessen An-
forderungen jedoch nicht erfüllen,

2. Bauprodukte, die nach sonstigen Vorschriften
zur Umsetzung von Richtlinien der Europäi-
schen Union oder auf der Grundlage von un-
mittelbar geltendem Recht der Europäischen
Union in Verkehr gebracht und gehandelt wer-
den dürfen, hinsichtlich der nicht berücksich-
tigten wesentlichen Anforderungen im Sinn
des Art. 15 Abs. 7 Nr. 2,

3. nicht geregelte Bauprodukte

verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit im
Sinn des § 3 Abs. 2 nachgewiesen ist.“

2132–1–I ,  2133–1–I ,  2242–1–WFK

Gesetz
zur Änderung der

Bayerischen Bauordnung,
des Baukammerngesetzes und des Denkmalschutzgesetzes1)

Vom 27. Juli 2009

 



6. Art. 23 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „Person,
Stelle oder Überwachungsgemeinschaft“
durch die Worte „natürliche oder juristische
Person“ ersetzt.

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „Person, Stel-
le, Überwachungsgemeinschaft“ jeweils
durch die Worte „natürliche oder juristi-
sche Person“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte „Personen,
Stellen, Überwachungsgemeinschaften“
durch die Worte „natürlichen oder juristi-
schen Personen“ ersetzt.

7. Die Überschrift des Art. 41 erhält folgende Fas-
sung:

„Nicht durch Sammelkanalisation erschlossene
Anwesen“.

8. Art. 48 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:

„2Die Verpflichtung nach Satz 1 kann
auch durch barrierefrei erreichbare Woh-
nungen in mehreren Geschossen erfüllt
werden.“

bb) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden Sätze 3
und 4.

b) In Abs. 4 Satz 10 wird der Schlusspunkt durch
einen Strichpunkt ersetzt und folgender Halb-
satz angefügt:

„es genügt ein Fahrkorb zur Aufnahme eines
Rollstuhls.“

c) Abs. 5 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Die Abs. 1 bis 4 gelten nicht, soweit die An-
forderungen wegen schwieriger Geländever-
hältnisse, wegen ungünstiger vorhandener Be-
bauung oder im Hinblick auf die Sicherheit
der Menschen mit Behinderung oder alten
Menschen oder bei Anlagen nach Abs. 1 auch
wegen des Einbaus eines sonst nicht erforder-
lichen Aufzugs nur mit einem unverhältnis-
mäßigen Mehraufwand erfüllt werden kön-
nen.“

9. In Art. 53 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 werden die Worte „im
Geltungsbereich“ durch die Worte „einschließ-
lich ihrer jeweiligen Nebengebäude und Neben-
anlagen im Geltungsbereich“ ersetzt.

10. In Art. 56 Satz 2 werden nach den Worten „keiner
Baugenehmigung“ ein Komma und das Wort
„Abweichung“ eingefügt.

11. Art. 57 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 2 wird wie folgt geändert:

aaa) Buchst. b wird gestrichen.

bbb) Der bisherige  Buchst. c wird
Buchst. b.

bb) Es wird folgende neue Nr. 3 eingefügt:

„3. folgende Energiegewinnungsanlagen:

a) Solarenergieanlagen und Sonnen-
kollektoren 

aa) in und an Dach- und Außen-
wandflächen sowie auf Flach-
dächern, im Übrigen mit einer
Fläche bis zu einem Drittel der
jeweiligen Dach- oder Außen-
wandfläche,

bb) gebäudeunabhängig mit einer
Höhe bis zu 3 m und einer Ge-
samtlänge bis zu 9 m,

b) Kleinwindkraftanlagen mit einer
Höhe bis zu 10 m,“.

cc) Die bisherigen Nrn. 3 bis 10 werden Nrn. 4
bis 11.

dd) Nach Nr. 11 (neu) wird folgende neue 
Nr. 12 eingefügt:

„12. Maßnahmen zur nachträglichen
Wärmedämmung an Außenwänden
und Dächern,“.

ee) Die bisherigen Nrn. 11 und 12 werden neue
Nrn. 13 und 14.

ff) Nach Nr. 14 (neu) wird folgende Nr. 15 ein-
gefügt:

„15. Fahrgeschäfte mit einer Höhe bis zu
5 m, die für Kinder betrieben werden
und eine Geschwindigkeit von höch-
stens 1 m/s haben,“.

gg) Die bisherigen Nrn. 13 und 14 werden Nrn.
16 und 17.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 6 erhält folgende Fassung:

„6. Werbeanlagen mit einer Höhe bis zu 
10 m,“.

bb) In Nr. 8 wird nach dem Wort „Friedhöfe“
ein Komma angefügt.

cc) Es wird folgende Nr. 9 angefügt:

„9. Solarenergieanlagen und Sonnenkol-
lektoren“.

c) In Abs. 3 Satz 1 wird das Wort „Sonderbau-
ten“ durch die Worte „Gebäude, die Sonder-
bauten sind“ ersetzt.
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d) In Abs. 5 Satz 3 werden die Worte „Satz 1
Halbsatz 1 und Satz 2“ durch die Worte „Satz 1
erster Spiegelstrich und Satz 3“ ersetzt.

12. In Art. 60 Satz 1 werden die Worte „genehmi-
gungsbedürftigen baulichen Anlagen, die nicht
unter Art. 59 fallen,“ durch das Wort „Sonder-
bauten“ ersetzt.

13. Art. 61 erhält folgende Fassung:

„Art. 61

Bauvorlageberechtigung

(1) Bauvorlagen für die nicht verfahrensfreie
Errichtung und Änderung von Gebäuden müssen
von einem Entwurfsverfasser unterschrieben
sein, der bauvorlageberechtigt ist.

(2) Bauvorlageberechtigt ist, wer

1. die Berufsbezeichnung „Architektin“ oder
„Architekt“ führen darf,

2. in die von der Bayerischen Ingenieurekam-
mer-Bau geführte Liste der bauvorlagebe-
rechtigten Ingenieure eingetragen ist; Eintra-
gungen anderer Länder gelten auch im Frei-
staat Bayern.

(3) 1Bauvorlageberechtigt sind ferner die An-
gehörigen der Fachrichtungen Architektur,
Hochbau oder Bauingenieurwesen, die nach dem
Ingenieurgesetz die Berufsbezeichnung „Ingeni-
eurin“ oder „Ingenieur“ führen dürfen, sowie die
staatlich geprüften Techniker der Fachrichtung
Bautechnik und die Handwerksmeister des Mau-
rer- und Betonbauer- sowie des Zimmererfachs
für

1. freistehende oder nur einseitig angebaute oder
anbaubare Wohngebäude der Gebäudeklassen
1 bis 3 mit nicht mehr als drei Wohnungen,

2. eingeschossige gewerblich genutzte Gebäude
mit freien Stützweiten von nicht mehr als 12 m
und nicht mehr als 250 m2,

3. land- oder forstwirtschaftlich genutzte Ge-
bäude,

4. Kleingaragen im Sinn der Rechtsverordnung
nach Art. 80 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3,

5. einfache Änderungen von sonstigen Gebäu-
den.

2Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union oder eines nach dem
Recht der Europäischen Gemeinschaft gleichge-
stellten Staates sind im Sinn des Satzes 1 bauvor-
lageberechtigt, wenn sie eine vergleichbare 
Berechtigung besitzen und dafür den staatlich
geprüften Technikern der Fachrichtung Bau-
technik oder den Handwerksmeistern des Mau-
rer- und Betonbauer- sowie des Zimmererfachs
vergleichbare Anforderungen erfüllen mussten.
3Abs. 6 bis 8 gelten entsprechend. 

(4) Bauvorlageberechtigt ist ferner, wer

1. unter Beschränkung auf sein Fachgebiet Bau-
vorlagen aufstellt, die üblicherweise von Fach-
kräften mit einer anderen Ausbildung als sie
die in Abs. 2 genannten Personen haben, auf-
gestellt werden,

2. die Befähigung zum höheren oder gehobenen
bautechnischen Verwaltungsdienst besitzt, für
seine Tätigkeit für seinen Dienstherrn,

3. einen berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss eines Studiums der Fachrichtung Ar-
chitektur, Hochbau (Art. 49 Abs. 1 der Richtli-
nie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 7. September 2005 über die
Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl
L 255 S. 22, zuletzt geändert durch Verordnung
(EG) Nr. 1137/2008 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 22. Oktober 2008,
ABl L 311 S. 1) oder Bauingenieurwesen nach-
weist, danach mindestens zwei Jahre auf dem
Gebiet der Entwurfsplanung von Gebäuden
praktisch tätig gewesen ist und Bedienstete
oder Bediensteter einer juristischen Person
des öffentlichen Rechts ist, für die dienstliche
Tätigkeit,

4. die Berufsbezeichnung „Innenarchitektin“
oder „Innenarchitekt“ führen darf, für die mit
der Berufsaufgabe verbundenen baulichen
Änderungen von Gebäuden,

5. Ingenieurin oder Ingenieur der Fachrichtung
Innenausbau ist und eine praktische Tätigkeit
in dieser Fachrichtung von mindestens zwei
Jahren ausgeübt hat, für die Planung von In-
nenräumen und die damit verbundenen bauli-
chen Änderungen von Gebäuden; Abs. 3 Sätze 2
und 3 gelten entsprechend,

6. einen Studiengang der Fachrichtung Holzbau
und Ausbau, den das Staatsministerium des
Innern als gleichwertig mit einer Ausbildung
nach Abs. 3 einschließlich der Anforderungen
auf Grund der Rechtsverordnung nach Art. 80
Abs. 3 anerkannt hat, erfolgreich abgeschlos-
sen hat, für die Bauvorhaben nach Abs. 3, so-
fern sie in Holzbauweise errichtet werden;
Abs. 3 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

(5) 1In die Liste der bauvorlageberechtigten
Ingenieure nach Abs. 2 Nr. 2 ist auf Antrag von
der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau einzu-
tragen, wer

1. auf Grund eines Studiums des Bauingenieur-
wesens die Voraussetzungen zur Führung der
Berufsbezeichnung „Ingenieur“ oder „Ingeni-
eurin“ nach dem Gesetz zum Schutze der 
Berufsbezeichnung „Ingenieur“ und „Inge-
nieurin“ – Ingenieurgesetz – IngG – (BayRS 
702–2–W), zuletzt geändert durch § 1 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (GVBl 
S. 966), erfüllt oder einen berufsqualifizieren-
den Hochschulabschluss eines Studiums der
Fachrichtung Hochbau (Art. 49 Abs. 1 der
Richtlinie 2005/36/EG) nachweist und

2. danach mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet
der Entwurfsplanung von Gebäuden prak-
tisch tätig gewesen ist.



2Art. 6 des Baukammerngesetzes (BauKaG) gilt
entsprechend. 3Dem Antrag sind die zur Beurtei-
lung erforderlichen Unterlagen beizufügen. 4Hat
die Bayerische Ingenieurekammer-Bau nicht in-
nerhalb der in Art. 42a BayVwVfG festgelegten
Frist entschieden, gilt der Antrag als genehmigt. 

(6) 1Personen, die in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem nach
dem Recht der Europäischen Gemeinschaft
gleichgestellten Staat als Bauvorlageberechtigte
niedergelassen sind, sind ohne Eintragung in die
Liste nach Abs. 2 Nr. 2 bauvorlageberechtigt,
wenn sie

1. eine vergleichbare Berechtigung besitzen und 

2. dafür dem Abs. 5 Satz 1 Nrn. 1 und 2 ver-
gleichbare Anforderungen erfüllen mussten. 

2Sie haben das erstmalige Tätigwerden als Bau-
vorlageberechtigter vorher der Bayerischen In-
genieurekammer-Bau anzuzeigen und dabei 

1. eine Bescheinigung darüber, dass sie in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder ei-
nem nach dem Recht der Europäischen Ge-
meinschaft gleichgestellten Staat rechtmäßig
als Bauvorlageberechtigte niedergelassen sind
und ihnen die Ausübung dieser Tätigkeiten
zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung
nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt
ist, und 

2. einen Nachweis darüber, dass sie im Staat ih-
rer Niederlassung für die Tätigkeit als Bauvor-
lageberechtigter mindestens die Vorausset-
zungen des Abs. 6 Satz 1 Nrn. 1 und 2 erfüllen
mussten,

vorzulegen; sie sind in einem Verzeichnis zu
führen. 3Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau
hat auf Antrag des Bauvorlageberechtigten zu
bestätigen, dass die Anzeige nach Satz 2 erfolgt
ist; sie kann das Tätigwerden als Bauvorlagebe-
rechtigter untersagen und die Eintragung in dem
Verzeichnis nach Satz 2 löschen, wenn die Vor-
aussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllt sind.

(7) 1Personen, die in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem nach
dem Recht der Europäischen Gemeinschaft
gleichgestellten Staat als Bauvorlageberechtigte
niedergelassen sind, ohne dass die Voraussetzung
für die Vergleichbarkeit im Sinn des Abs. 6 Satz 1
Nr. 2 erfüllt ist, sind bauvorlageberechtigt, wenn
ihnen die Bayerische Ingenieurekammer-Bau be-
scheinigt hat, dass sie die Anforderungen des
Abs. 5 Satz 1 Nrn. 1 und 2 tatsächlich erfüllen; sie
sind in einem Verzeichnis zu führen. 2Die Be-
scheinigung wird auf Antrag erteilt. 3Abs. 5 Sät-
ze 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden.

(8) 1Anzeigen und Bescheinigungen nach den
Abs. 6 und 7 sind nicht erforderlich, wenn bereits
in einem anderen Land eine Anzeige erfolgt ist
oder eine Bescheinigung erteilt wurde; eine 
weitere Eintragung in die von der Bayerischen
Ingenieurekammer-Bau geführten Verzeichnisse
erfolgt nicht. 2Verfahren nach den Abs. 5 bis 7
können über die einheitliche Stelle nach den Vor-

schriften des Bayerischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes abgewickelt werden.

(9) 1Unternehmen dürfen Bauvorlagen als
Entwurfsverfasser unterschreiben, wenn sie die-
se unter der Leitung eines Bauvorlageberechtig-
ten nach den Abs. 2 bis 4, 6 und 7 aufstellen. 2Auf
den Bauvorlagen ist der Name des Bauvorlagebe-
rechtigten anzugeben.

(10) Für Bauvorlageberechtigte, die weder
Mitglied der Bayerischen Architektenkammer
noch der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau
sind, gilt Art. 24 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 BauKaG ent-
sprechend.“

14. Art. 62 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Art. 61 Abs. 10 ist anzuwenden.“

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) 1Der Standsicherheitsnachweis muss bei

1. Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,

2. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Ge-
bäude sind, 

erstellt sein von

– Personen mit einem berufsqualifizierenden
Hochschulabschluss eines Studiums der
Fachrichtung Architektur, Hochbau (Art. 49
Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG) oder des
Bauingenieurwesens mit einer mindestens
dreijährigen Berufserfahrung in der Trag-
werksplanung; sie dürfen auch bei anderen
Bauvorhaben den Standsicherheitsnach-
weis erstellen,

– im Rahmen ihrer Bauvorlageberechtigung
von staatlich geprüften Technikern der Fach-
richtung Bautechnik und Handwerksmeis-
tern des Maurer- und Betonbauer- sowie des
Zimmererfachs (Art. 61 Abs. 3), wenn sie
mindestens drei Jahre zusammenhängende
Berufserfahrung nachweisen und die durch
Rechtsverordnung gemäß Art. 80 Abs. 3
näher bestimmte Zusatzqualifikation be-
sitzen, 

– im Rahmen ihrer Bauvorlageberechtigung
Bauvorlageberechtigten nach Art. 61 Abs. 4
Nr. 6. 

2Der Brandschutznachweis muss bei Gebäu-
den der Gebäudeklasse 4, ausgenommen Son-
derbauten sowie Mittel- und Großgaragen im
Sinn der Rechtsverordnung nach Art. 80 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3, erstellt sein von

1. für das Bauvorhaben Bauvorlageberechtig-
ten, die die erforderlichen Kenntnisse des
Brandschutzes nachgewiesen haben, 

2. Prüfsachverständigen für Brandschutz als
Brandschutzplaner; sie dürfen auch bei an-
deren Bauvorhaben den Brandschutznach-
weis erstellen.
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3Tragwerksplaner nach Satz 1 erster Spiegel-
strich und Brandschutzplaner nach Satz 2 
Nr. 1 müssen unter Beachtung des Art. 61 
Abs. 5 Sätze 3 und 4 in einer von der Bayeri-
schen Architektenkammer oder der Bayeri-
schen Ingenieurekammer-Bau zu führenden
Liste eingetragen sein, für die Art. 6 BauKaG
entsprechend gilt; Eintragungen anderer Län-
der gelten auch im Freistaat Bayern. 4Für Per-
sonen, die in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem nach dem
Recht der Europäischen Gemeinschaft gleich-
gestellten Staat zur Erstellung von Stand-
sicherheits- oder Brandschutznachweisen
niedergelassen sind, gelten Art. 61 Abs. 6 bis 8
mit der Maßgabe entsprechend, dass die An-
zeige bzw. der Antrag auf Erteilung einer Be-
scheinigung bei der nach Satz 3 zuständigen
Stelle einzureichen ist.“

c) In Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 wird das Wort „Fläche“
gestrichen.

15. Art. 63 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „nach § 31 BauGB“
und die Worte „über die zulässige Art der bau-
lichen Nutzung nach § 34 Abs. 2 Halbsatz 2
BauGB“ gestrichen.

b) In Satz 2 wird der Schlusspunkt durch einen
Strichpunkt ersetzt und folgender Halbsatz
angefügt:

„bei Bauvorhaben, die einer Genehmigung be-
dürfen, ist der Abweichungsantrag mit dem
Bauantrag zu stellen.“

16. Art. 64 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2.

17. In Art. 65 Abs. 1 Satz 1 wird nach dem Wort „Bau-
genehmigungsverfahrens“ das Wort „schriftlich“
eingefügt.

18. Art. 66 Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Worte „an Stelle der Nachbarbeteiligung
nach Abs. 1 Sätze 1 bis 5“ werden gestrichen.

b) Der Schlusspunkt wird durch einen Strich-
punkt ersetzt.

c) Es wird folgender Halbsatz angefügt:

„verfährt die Bauaufsichtsbehörde nach
Halbsatz 1, finden Abs. 1 und 3 keine Anwen-
dung.“

18a. Art. 68 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn
dem Bauvorhaben keine öffentlich-rechtlichen
Vorschriften entgegenstehen, die im bauauf-
sichtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen
sind; die Bauaufsichtsbehörde darf den Bauan-
trag auch ablehnen, wenn das Bauvorhaben ge-
gen sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften
verstößt.“

19. Art. 72 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2.

20. Art. 73 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach dem Wort „Genehmigungsfreistel-
lung“ werden ein Komma und das Wort
„Anzeige“ sowie nach dem Wort „Art.“ die
Worte „57 Abs. 5, Art.“ eingefügt. 

bb) In Nr. 1 wird nach dem Wort „übertragen“
das Wort „sind“ eingefügt.

b) In Abs. 5 Satz 1 werden nach dem Wort „ist“
die Worte „und diesen Bediensteten die Lei-
tung der Entwurfsarbeiten und die Bauüber-
wachung übertragen sind“ eingefügt.

21. Art. 77 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 erhält der einleitende Satzteil
folgende Fassung:

„1Die Bauaufsichtsbehörde sowie nach
Maßgabe der Rechtsverordnung gemäß
Art. 80 Abs. 2 der Prüfingenieur, das
Prüfamt oder der Prüfsachverständige
überwachen die Bauausführung bei bauli-
chen Anlagen“.

bb) In Satz 2 werden die Worte „Abs. 2 Satz 3“
durch die Worte „Abs. 2 Satz 2“ ersetzt.

b) Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) 1Bei Bauvorhaben im Sinn des Art. 62
Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 ist der Ersteller des Stand-
sicherheitsnachweises nach Art. 62 Abs. 2 
Satz 1 auch für die Einhaltung der bauauf-
sichtlichen Anforderungen an die Standsi-
cherheit bei der Bauausführung verantwort-
lich; benennt der Bauherr der Bauaufsichts-
behörde einen anderen Tragwerksplaner im
Sinn des Art. 62 Abs. 2 Satz 1, ist dieser ver-
antwortlich. 2Ein verantwortlicher Trag-
werksplaner im Sinn des Satzes 1 ist nicht er-
forderlich bei land- oder forstwirtschaftlichen
Betriebsgebäuden und gewerblichen Lagerge-
bäuden mit freien Stützweiten von nicht mehr
als 12 m und

1. nicht mehr als 500 m2 oder

2. nicht mehr als 1600 m2, wenn sie statisch
einfach sind.“

22. Art. 79 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende neue Nr. 2 eingefügt:

„2. vorsätzlich unrichtige Angaben in dem
Kriterienkatalog nach Art. 62 Abs. 3 Satz 1
Nr. 2 macht,“.

b) Die bisherigen Nrn. 2 und 3 werden Nrn. 3 und 4.



§ 2

Änderung des Baukammerngesetzes

Das Gesetz über die Bayerische Architektenkam-
mer und die Bayerische Ingenieurekammer-Bau (Bau-
kammerngesetz – BauKaG) vom 9. Mai 2007 (GVBl 
S. 308, BayRS 2133–1–I) wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift des Gesetzes wird der Fußno-
tenhinweis „1)“ gestrichen; der entsprechende Text
wird aufgehoben.

2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Art. 34 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Art. 35 wird Art. 34.

3. Dem Art. 4 wird folgender Abs. 9 angefügt:

„(9) Bewerberinnen und Bewerber sowie einge-
tragene Architektinnen und Architekten sind ver-
pflichtet, die einheitliche Stelle nach den Vor-
schriften des Bayerischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes über Änderungen zu informieren, die
dazu führen, dass die Voraussetzungen für die Ein-
tragung nicht mehr erfüllt sind.“

4. In Art. 5 Abs. 2 Satz 3 werden die Worte „und 8“
durch die Worte „bis 9“ ersetzt.

5. In Art. 7 Abs. 3 werden die Worte „bis 8“ durch die
Worte „bis 9“ ersetzt.

6. Art. 18 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender Satz 1 eingefügt:

„1Satzungen nach Abs. 2 bedürfen keiner Ge-
nehmigung.“

b) Der bisherige Wortlaut wird Satz 2.

7. Art. 21 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

b) Es werden folgende Sätze 2 bis 4 angefügt:

„2Die Mitglieder der Schlichtungsausschüsse
werden vom Vorstand der jeweiligen Kammer
für dessen Amtsdauer bestellt. 3Sofern nach ei-
ner Neuwahl des Vorstands die Mitglieder des
neuen Schlichtungsausschusses noch nicht be-
stellt worden sind, wird bis zur Bestellung der
bisherige Schlichtungsausschuss tätig, soweit
und solang dies erforderlich ist. 4Die Mitglieder
sind ehrenamtlich tätig.“

8. Art. 22 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) 1Die Mitglieder der Eintragungsausschüsse
werden vom Vorstand der jeweiligen Kammer für
dessen Amtsdauer bestellt. 2Sofern nach einer
Neuwahl des Vorstands die Mitglieder des neuen
Eintragungsausschusses noch nicht bestellt wor-
den sind, wird bis zur Bestellung der bisherige Ein-
tragungsausschuss tätig, soweit und solang dies
erforderlich ist. 3Die Mitglieder sind ehrenamtlich
tätig.“

9. Art. 24 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) Der Schlusspunkt wird durch ein Komma er-
setzt.

b) Es wird folgende Nr. 4 angefügt:

„4. Dienstleistungsempfängern und den zu-
ständigen Behörden Informationen und
Kontaktdaten gemäß Art. 22, 27 und 28 
Abs. 4 der Richtlinie 2006/123/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom
12. Dezember 2006 über die Dienstleistun-
gen im Binnenmarkt (ABl L 376 S. 36) zur
Verfügung zu stellen.“

10. Art. 26 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „Satz 4“ durch
die Worte „Satz 3“ ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt:

„2Gegen in das Verzeichnis nach Art. 2 Abs. 3
Satz 3 eingetragene Architektinnen, Archi-
tekten, Innen- und Landschaftsarchitek-
tinnen, Innen- und Landschaftsarchitekten
sowie Beratende Ingenieurinnen und Be-
ratende Ingenieure, die Staatsangehörige
eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder eines Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum sind, kann der Vorstand die
Einleitung eines berufsgerichtlichen Ver-
fahrens nur unter Einhaltung des Amtshil-
feverfahrens nach Art. 35 der Richtlinie
2006/123/EG beantragen und nur, wenn der
Niederlassungsmitgliedstaat keine bzw.
unzureichende Maßnahmen ergriffen hat.“

11. Art. 34 wird aufgehoben.

12. Der bisherige Art. 35 wird Art. 34.

§ 3

Änderung des Denkmalschutzgesetzes

Das Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denk-
mäler – Denkmalschutzgesetz – DSchG – (BayRS 
2242–1–WFK), zuletzt geändert durch § 9 des Gesetzes
vom 20. Dezember 2007 (GVBl S. 958), wird wie folgt
geändert:

1. Art. 6 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) 1Ist eine Baugenehmigung oder an ihrer Stel-
le eine bauaufsichtliche Zustimmung oder abgra-
bungsaufsichtliche Genehmigung erforderlich, ent-
fällt die Erlaubnis. 2Ist in den Fällen des Art. 18 
Abs. 2 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) keine
Baugenehmigung oder bauaufsichtliche Zustim-
mung, jedoch eine durch die Denkmaleigenschaft
bedingte Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 Satz 1
BayBO erforderlich, schließt die Erlaubnis nach
diesem Gesetz die Zustimmung im Einzelfall nach
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Art. 18 Abs. 2 BayBO und die Abweichung nach 
Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO ein.“

2. In Art. 11 Abs. 4 Satz 2 werden die Worte „der
Bayerischen Bauordnung (BayBO)“ durch das Wort
„BayBO“ ersetzt.

3. Art. 17 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt:

„2Schließt die Erlaubnis gemäß Art. 6 Abs. 3 Satz 2
die Zustimmung im Einzelfall nach Art. 18 Abs. 2
BayBO oder die Abweichung nach Art. 63 Abs. 1
Satz 1 BayBO ein, werden für die Zustimmung
oder die Abweichung Kosten nach dem Kosten-
gesetz erhoben.“

§ 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2009 in Kraft.

München, den 27. Juli 2009

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r



Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Das Bayerische Katastrophenschutzgesetz 
(BayKSG) vom 24. Juli 1996 (GVBl S. 282, BayRS 
215–4–1–I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Mai
2008 (GVBl S. 160), wird wie folgt geändert:

1. In die Inhaltsübersicht wird folgender Art. 3b einge-
fügt:

„Art. 3b Externe Notfallpläne für Abfallentsor-
gungseinrichtungen“.

2. Es wird folgender Art. 3b eingefügt:

„Art. 3b

Externe Notfallpläne
für Abfallentsorgungseinrichtungen

(1) 1Die Kreisverwaltungsbehörde hat Alarm-
und Einsatzpläne (Art. 3 Abs. 1 Nr. 1) als externe
Notfallpläne für Abfallentsorgungseinrichtungen
der Kategorie A gemäß Anhang III der Richtlinie
2006/21/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 15. März 2006 über die Bewirtschaftung
von Abfällen aus der mineralgewinnenden Indu-
strie und zur Änderung der Richtlinie 2004/35/EG
(ABl L 102 S. 15) zu erstellen. 2Satz 1 gilt nicht für
Abfallentsorgungseinrichtungen, für die gemäß
Art. 3a Abs. 1 Satz 1 ein externer Notfallplan zu er-
stellen ist. 3Art. 3a Abs. 4 und 5 finden entsprechen-
de Anwendung.

(2) 1Die externen Notfallpläne müssen die im
Notfall im Umkreis des jeweiligen Standorts zu er-
greifenden Maßnahmen enthalten. 2Mit den exter-
nen Notfallplänen werden folgende Ziele verfolgt:

1. die Begrenzung und Beherrschung der Gefahren
bei schweren Unfällen und anderen Vorfällen mit
dem Ziel, deren Auswirkungen zu minimieren

und insbesondere Schäden für die menschliche
Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundla-
gen einzuschränken;

2. die Durchführung der Maßnahmen, die für den
Schutz der menschlichen Gesundheit und der
natürlichen Lebensgrundlagen vor den Folgen
schwerer Unfälle und sonstiger Vorfälle erforder-
lich sind;

3. die Unterrichtung der Öffentlichkeit und der re-
levanten Stellen oder Behörden im gebotenen
Umfang;

4. die Sicherstellung der Sanierung, Wiederherstel-
lung und Säuberung der natürlichen Lebens-
grundlagen nach einem schweren Unfall.“

3. Art. 19 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Art. 3b gilt nicht für Abfallentsorgungsein-
richtungen, die

1. die Annahme von Abfällen vor dem 1. Mai 2006
eingestellt haben,

2. im Begriff sind, die Stilllegungsverfahren gemäß
den anzuwendenden Vorschriften oder nach den
von der zuständigen Behörde genehmigten Pro-
grammen abzuschließen, und

3. bis zum 31. Dezember 2010 tatsächlich stillgelegt
werden.“

§ 2

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2009 in Kraft.

München, den 27. Juli 2009

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r

215–4–1–I

Gesetz
zur Änderung des

Bayerischen Katastrophenschutzgesetzes

Vom 27. Juli 2009
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Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Das Gesetz zur Ausführung des Bundesgesetzes über
individuelle Förderung der Ausbildung – Bayerisches
Ausführungsgesetz zum Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz – BayAGBAföG – (BayRS 2230–2–1–WFK)
wird wie folgt geändert:

1. Art. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „Unterricht
und Kultus“ durch die Worte „Wissenschaft, For-
schung und Kunst“ ersetzt.

b) In Abs. 3 werden nach dem Wort „BAföG“ die
Worte „sowie für die Förderung dort nach § 5 
Abs. 5 BAföG abgeleisteter Praktika“ eingefügt. 

2. Art. 2 wird aufgehoben.

3. Die Worte „Art. 3 (aufgehoben)“ werden gestrichen.

4. Der bisherige Art. 4 wird Art. 2 und wie folgt geän-
dert:

a) Es wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt:

„(2) Für die Förderung des Besuchs einer im
Gebiet der Schweiz und im Gebiet von Liechten-
stein gelegenen Ausbildungsstätte nach § 5 Abs. 2
und § 6 BAföG sowie für die Förderung dort nach
§ 5 Abs. 5 BAföG abgeleisteter Praktika ist das
Amt für Ausbildungsförderung beim Studenten-
werk Augsburg zuständig.“

b) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3; in Satz 2 werden
die Worte „Unterricht und Kultus“ durch die
Worte „Wissenschaft, Forschung und Kunst“ und
die Worte „Art. 88“ durch die Worte „Art. 94“ er-
setzt.

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4; die Worte „Un-
terricht und Kultus“ werden durch die Worte
„Wissenschaft, Forschung und Kunst“ ersetzt.

5. Art. 5 wird aufgehoben.

6. Der bisherige Art. 6 wird Art. 3 und wie folgt geän-
dert:

a) In Abs. 1 werden die Worte „Unterricht und Kul-

tus“ durch die Worte „Wissenschaft, Forschung
und Kunst“ ersetzt.

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „Unterricht und
Kultus“ durch die Worte „Wissenschaft, For-
schung und Kunst“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte „Art. 4 Abs. 2“
durch die Worte „Art. 2 Abs. 3“ ersetzt.

cc) Satz 3 wird aufgehoben.

7. Der bisherige Art. 7 wird Art. 4; die Worte „Unter-
richt und Kultus“ werden jeweils durch die Worte
„Wissenschaft, Forschung und Kunst“ ersetzt.

8. Die Worte „Art. 8 (aufgehoben)“, „Art. 9 und 10 (Än-
derungsbestimmungen)“ und „Art. 11 (aufgeho-
ben)“ werden gestrichen.

9. Der bisherige Art. 12 wird Art. 5; Satz 3 wird aufge-
hoben.

§ 2

Das Gesetz zur Ergänzung des Bundesgesetzes über
individuelle Förderung der Ausbildung – Bayerisches
Ausbildungsförderungsgesetz – BayAföG – (BayRS
2230–2–2–WFK), zuletzt geändert durch § 39 des Ge-
setzes vom 24. April 2001 (GVBl S. 140), wird wie folgt
geändert:

1. Art. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Die Satznummerierung wird gestri-
chen.

bbb) In Nr. 1 wird die Zahl „10“ durch die
Zahl „9“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

b) In Abs. 2 werden die Worte „Unterricht und Kul-
tus“ durch die Worte „Wissenschaft, Forschung
und Kunst“ ersetzt.

c) Abs. 3 erhält folgende Fassung:

2230–2–1–WFK ,  2230–2–2–WFK

Gesetz
zur Änderung des

Bayerischen Ausführungsgesetzes
zum Bundesausbildungsförderungsgesetz

und des Bayerischen Ausbildungsförderungsgesetzes

Vom 27. Juli 2009
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„(3) Ausbildungsförderung wird nicht ge-
währt, wenn dem Grunde nach zu den Kosten der
auswärtigen Unterbringung Ansprüche auf Lei-
stungen nach dem Achten Buch Sozialgesetz-
buch, dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch oder
nach den Art. 25, 26 oder 36 des Bayerischen
Schulfinanzierungsgesetzes bestehen.“ 

2. Art. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Ausbildungsförderung wird Personen gewährt,
die die Förderungsvoraussetzungen des § 8 des Bun-
desausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) erfül-
len, wenn sie ihren ständigen Wohnsitz in Bayern
haben.“

3. Art. 5 erhält folgende Fassung:

„Art. 5

Besondere Vorschriften zum 
Bundesausbildungsförderungsgesetz

Folgende Vorschriften des Bundesausbildungs-
förderungsgesetzes finden keine Anwendung:

§§ 1, 2 Abs. 1, 2 bis 4 und 6 Nr. 2, §§ 3, 4, 5 Abs. 2, 4
und 5, §§ 5a, 6 und 7 Abs. 1a, § 9 Abs. 3, § 12 Abs. 1,
3 und 4, §§ 13, 13a, 14, 14a, 15 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3,
§§ 15a, 15b Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2, §§ 16, 17 Abs. 2 
bis 4, §§ 18 bis 18d, 35, 39, 40, 40a, 44, 45 Abs. 2 bis 4, 
§ 45a Abs. 3, § 48 Abs. 1 bis 4, §§ 49, 56, 60 und 66a 
Abs. 1.“

4. Art. 6 wird aufgehoben.

5. Der bisherige Art. 7 wird Art. 6 und wie folgt geän-
dert:

a) In Satz 1 werden die Worte „Unterricht und Kul-
tus“ durch die Worte „Wissenschaft, Forschung
und Kunst“ ersetzt.

b) In Satz 2 Nr. 3 werden die Worte „des § 14a und“
gestrichen und wird das Wort „Rechtsverordnun-
gen“ durch das Wort „Rechtsverordnung“ er-
setzt.

6. Art. 7a wird aufgehoben.

7. Der bisherige Art. 8 wird Art. 7 und wie folgt geän-
dert:

a) Die Satznummerierung „1“ wird gestrichen.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

§ 3

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2009 in Kraft.

München, den 27. Juli 2009

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r
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Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Das Gesetz zur Ausführung des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes und von Verfahrensgesetzen des Bundes
– AGGVG – (BayRS 300–1–1–J), zuletzt geändert durch
Art. 209 Abs. 1 des Gesetzes vom 10. Dezember 2007
(GVBl S. 866), wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Siebter Teil eingefügt:

„Siebter Teil

Aufbewahrung von
Schriftgut der Gerichte,

Staatsanwaltschaften und
Justizvollzugsbehörden

Art. 51a Aufbewahrung von Schriftgut 

Art. 51b Verordnungsermächtigung, Aufbe-
wahrungsfristen“.

b) Der bisherige Siebte Teil wird Achter Teil.

2. In Art. 1 Satz 2, Art. 4 Satz 1 und Art. 5 Nr. 1 wer-
den jeweils nach dem Wort „Justiz“ die Worte „und
für Verbraucherschutz“ eingefügt.

3. In Art. 11a werden die Worte „Grundbuchsachen
und in den anderen Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit einschließlich der“ gestri-
chen.

4. In Art. 12 Abs. 2 Satz 2 und Art. 14 Abs. 1 und 2 
Satz 2 werden jeweils nach dem Wort „Justiz“ die
Worte „und für Verbraucherschutz“ eingefügt.

5. Art. 15 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden nach dem Wort „Justiz“ die
Worte „und für Verbraucherschutz“ eingefügt.

b) In Abs. 2 werden nach dem Wort „Sozialord-
nung“ die Worte „, Familie und Frauen“ und
nach dem Wort „Justiz“ die Worte „und für Ver-
braucherschutz“ eingefügt.

6. In Art. 19 Abs. 1 Satz 1 und Art. 20 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 werden jeweils nach dem Wort „Justiz“ die
Worte „und für Verbraucherschutz“ eingefügt.

7. In Art. 27 Abs. 1 Satz 5 werden die Worte „§ 1017
Abs. 2 und 3 und in § 1022 Abs. 1 der Zivilprozess-
ordnung“ durch die Worte „§ 478 Abs. 2 und 3 und
in § 482 Abs. 1 des Gesetzes über das Verfahren in
Familiensachen und in den Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)“ ersetzt.

8. In Art. 28 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „§§ 977,
982, 988, 1002 der Zivilprozessordnung“ durch die
Worte „§§ 442, 447, 453, 465 FamFG“ ersetzt.

9. In Art. 34 Satz 1 werden die Worte „§§ 2 bis 34 und
199 Abs. 2 des Gesetzes über die Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit“ durch die Worte
„§§ 2 bis 110 FamFG“ ersetzt.

10. Art. 35 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „§ 32“ durch die
Worte „§ 28“ ersetzt.

b) In Satz 2 werden nach dem Wort „Justiz“ die
Worte „und für Verbraucherschutz“ eingefügt.

11. Art. 38 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden die Worte „§§ 86 bis 99 des Ge-
setzes über die Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit“ durch die Worte „§§ 363 bis
373 FamFG“ ersetzt.

b) In Abs. 4 Satz 1 werden die Worte „§§ 87, 89 bis
95 des Gesetzes über die Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit“ durch die Worte
„§§ 363, 365 bis 370 FamFG“ ersetzt.

12. In Art. 40 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort
„Justiz“ die Worte „und für Verbraucherschutz“
eingefügt.

13. In Art. 41 werden nach dem Wort „Justiz“ die Wor-
te „und für Verbraucherschutz“ eingefügt und
werden die Worte „und Verkehr“ durch die Worte
„, Infrastruktur, Verkehr und Technologie“ ersetzt.

14. In Art. 48a Satz 1 und Art. 49 Abs. 3 werden jeweils
nach dem Wort „Justiz“ die Worte „und für Ver-
braucherschutz“ eingefügt.

15. Es wird folgender neuer Siebter Teil eingefügt: 

300–1–1–J

Gesetz
zur Änderung des

Gesetzes zur Ausführung des
Gerichtsverfassungsgesetzes und

von Verfahrensgesetzen des Bundes

Vom 27. Juli 2009
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„Siebter Teil

Aufbewahrung von
Schriftgut der Gerichte,

Staatsanwaltschaften und
Justizvollzugsbehörden

Art. 51a

Aufbewahrung von Schriftgut

(1) Schriftgut der Gerichte, der Staatsanwalt-
schaften und der Justizvollzugsbehörden, das für
das Verfahren nicht mehr erforderlich ist, darf
nach Beendigung des Verfahrens nur so lange auf-
bewahrt werden, wie schutzwürdige Interessen
der Verfahrensbeteiligten oder sonstiger Personen
oder öffentliche Interessen dies erfordern. 

(2) Schriftgut im Sinn des Abs. 1 sind, unabhän-
gig von ihrer Speicherungsform, insbesondere Ak-
ten, Aktenregister, öffentliche Register, Grund-
bücher, Namenverzeichnisse, Karteien, Urkunden
und Blattsammlungen sowie einzelne Schrift-
stücke, Bücher, Drucksachen, Kalender, Karten,
Pläne, Zeichnungen, Lichtbilder, Bild-, Ton- und
Datenträger und sonstige Gegenstände, die Be-
standteile oder Anlagen der Akten geworden sind. 

(3) 1Dieses Gesetz gilt für die Aufbewahrung
von Schriftgut der Gerichte, Staatsanwaltschaf-
ten und Justizvollzugsbehörden, soweit nicht
Rechtsvorschriften des Bundes oder des Landes
inhaltsgleiche oder entgegenstehende Bestim-
mungen enthalten. 2Die Regelungen über die An-
bietungs- und Übergabepflichten nach den Vor-
schriften des Bayerischen Archivgesetzes bleiben
unberührt.

Art. 51b

Verordnungsermächtigung,
Aufbewahrungsfristen

(1) Das Staatsministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz, das Staatsministerium der Fi-
nanzen, das Staatsministerium des Innern und das
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Familie und Frauen werden ermächtigt, durch ge-
meinsame Rechtsverordnung das Nähere über das
aufzubewahrende Schriftgut und die hierbei zu
beachtenden Aufbewahrungsfristen für die Ge-
richte, Staatsanwaltschaften und Justizvollzugs-
behörden zu bestimmen.

(2) 1Die Regelungen zur Aufbewahrung des
Schriftguts haben dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit, insbesondere der Beschränkung der

Aufbewahrungsfristen auf das Erforderliche,
Rechnung zu tragen. 2Bei der Bestimmung der
Aufbewahrungsfristen sind insbesondere zu
berücksichtigen 

1. das Interesse der Betroffenen daran, dass die zu
ihrer Person erhobenen Daten nicht länger als
erforderlich gespeichert werden, 

2. ein Interesse der Verfahrensbeteiligten, auch
nach Beendigung des Verfahrens Ausfertigun-
gen, Auszüge oder Abschriften aus den Akten
erhalten zu können, 

3. ein rechtliches Interesse nicht am Verfahren Be-
teiligter, Auskünfte aus den Akten erhalten zu
können,

4. das Interesse von Verfahrensbeteiligten, Ge-
richten und Staatsanwaltschaften, dass die Ak-
ten nach Beendigung des Verfahrens noch für
Wiederaufnahmeverfahren, zur Wahrung der
Rechtseinheit, zur Fortbildung des Rechts oder
für sonstige verfahrensübergreifende Zwecke
der Rechtspflege zur Verfügung stehen. 

(3) Die Aufbewahrungsfristen beginnen, soweit
in der gemäß Abs. 1 erlassenen Rechtsverordnung
nichts anderes bestimmt wird, mit dem Ablauf des
Jahres, in dem nach Beendigung des Verfahrens die
Weglegung der Akten angeordnet wurde.“ 

16. Der bisherige Siebte Teil wird Achter Teil.

17. Dem Art. 55 wird folgender Abs. 10 angefügt:

„(10) Für Verfahren, auf die nach Art. 111 des
Gesetzes zur Reform des Verfahrens in Familiensa-
chen und in den Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit (FGG-Reformgesetz – FGG-RG)
vom 17. Dezember 2008 (BGBl I S. 2586) die vor In-
krafttreten des FGG-Reformgesetzes geltenden
Vorschriften weiter anzuwenden sind, gelten die
Vorschriften dieses Gesetzes in der bis zum 1. Sep-
tember 2009 geltenden Fassung fort.“

§ 2

1Dieses Gesetz tritt am 1. September 2009 in Kraft.
2Abweichend von Satz 1 tritt § 1 Nr. 15 betreffend 
Art. 51a AGGVG am 1. Januar 2010 in Kraft.

München, den 27. Juli 2009

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r
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Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Das Gesetz über die Bayerische Landesbank (Baye-
risches Landesbank-Gesetz – BayLBG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 1. Februar 2003 (GVBl 
S. 54, ber. S. 316, BayRS 762–6–F), zuletzt geändert
durch Art. 19 des Gesetzes vom 14. April 2009 (GVBl 
S. 86), wird wie folgt geändert:

1. Art. 1 Abs. 3 wird aufgehoben. 

2. Es wird folgender Art. 1a eingefügt:

„Art. 1a 

Umwandlung

(1) 1Die Bank kann nach Maßgabe der nachfol-
genden Vorschriften an einer Vereinigung, Spaltung
(Ausgliederung, Abspaltung), Vermögensübertra-
gung und einem Rechtsformwechsel beteiligt sein.
2Sie kann durch Beschluss der Generalversamm-
lung mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde

1. mit anderen juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts oder sonstigen Rechtsträgern durch
Verschmelzungsvertrag im Weg der Übertragung
ihres Vermögens auf den anderen Rechtsträger
oder der Neugründung unter Eintritt von Ge-
samtrechtsnachfolge verschmolzen werden;

2. einen oder mehrere Teile ihres Vermögens, ein-
schließlich der rechtlich unselbständigen Anstal-
ten, unter Eintritt von Gesamtrechtsnachfolge
durch Spaltungs- und Übernahmevertrag ganz
oder zum Teil auf andere bestehende oder da-
durch gegründete Rechtsträger unter eigener
oder unter Beteiligung der Träger der Bank an
diesem Rechtsträger übertragen; wird eine un-
selbständige Anstalt der Bank ausgegliedert oder
abgespalten, kann an die Stelle der Übertragung
auf einen neu gegründeten übernehmenden
Rechtsträger die rechtliche Verselbständigung
der unselbständigen Anstalt unter Beteiligung
der Bank, der Träger oder mittelbaren Träger der
Bank an der verselbständigten Anstalt treten;

3. einen oder mehrere Teile ihres Vermögens, ein-
schließlich der rechtlich unselbständigen Anstal-
ten, unter Eintritt von Gesamtrechtsnachfolge
durch Übertragungsvertrag auf andere bestehen-
de Rechtsträger gegen Gewährung einer Gegen-

leistung an die Bank oder die Träger der Bank, die
nicht in einer Beteiligung besteht, übertragen;

4. durch Formwechsel in eine Aktiengesellschaft
umgewandelt werden; die Generalversammlung
stellt die Satzung der Aktiengesellschaft fest; ei-
ne notarielle Beurkundung ist nicht erforderlich;
die Träger der Bank gelten als Gründer der Akti-
engesellschaft und erhalten die Aktien entspre-
chend ihrem Anteil am Grundkapital der Bank;

5. als übernehmender Rechtsträger an Verschmel-
zungen, Spaltungen oder Vermögensübertragun-
gen beteiligt sein.

3Maßnahmen nach Satz 2 bedürfen der Einwilli-
gung des Landtags oder des vom Landtag hierzu be-
auftragten Landtagsausschusses, soweit nicht aus
zwingenden Gründen eine Ausnahme hiervon gebo-
ten ist; ist die Einwilligung nicht eingeholt worden,
so ist der Landtag alsbald zu unterrichten. 4Art. 65
Abs. 7 der Bayerischen Haushaltsordnung bleibt
unberührt.

(2) 1Bei einer Umwandlung nach Abs. 1 Satz 2 
Nrn. 1 bis 4 sind bestehende Rechte der Gläubiger
der Bank zu wahren. 2Die Gewährträgerhaftung
nach Art. 4 und 22 gilt fort. 3Das Nähere über die
Umwandlung regelt die Satzung der Bank.

(3) 1Wird die Bank nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 als
übertragender Rechtsträger mit einem anderen
Rechtsträger verschmolzen oder überträgt sie nach
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 oder 3 eine rechtlich unselbstän-
dige Anstalt auf einen anderen Rechtsträger, geht
die Trägerstellung der Bank an der unselbständigen
Anstalt auf den übernehmenden Rechtsträger über.
2Ist der übernehmende Rechtsträger eine juristische
Person des Privatrechts, wird dieser mit der Träger-
schaft an der unselbständigen Anstalt beliehen. 3Im
Fall des Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 wird die Bank mit Wirk-
samwerden eines Formwechsels mit der Träger-
schaft an ihren rechtlich unselbständigen Anstalten
beliehen. 4Die Anstalten unterliegen der Rechtsauf-
sicht entsprechend Art. 17 Abs. 1 und 2. 5Der belie-
hene Träger unterliegt hinsichtlich der Beachtung
des öffentlichen Auftrags der Anstalten der Fach-
aufsicht der Aufsichtsbehörde gemäß Art. 17 Abs. 1
Satz 1; sie kann ihm insoweit Weisungen erteilen.

(4) 1Im Rahmen von Umwandlungsvorgängen
nach Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 und 2 kann die Bank zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Geschäfte auch
rechtlich selbständige Anstalten des öffentlichen
Rechts als übernehmende Rechtsträger errichten
oder ihre unselbständigen Anstalten verselbständi-

762–6–F ,  2025–1–I

Gesetz
zur Änderung des

Bayerischen Landesbank-Gesetzes
und des Sparkassengesetzes

Vom 27. Juli 2009



gen. 2Diese selbständigen Anstalten haben einen
Vorstand, dem die Geschäftsführung der Anstalten
obliegt, und einen Verwaltungsrat. 3Weitere Einzel-
heiten über die Aufgaben, Befugnisse, Vertretung
und Rechtsverhältnisse dieser Anstalten sowie über
die Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse
ihrer Gremien werden in einem von der Bank zu 
erlassenden Statut bestimmt, soweit dieses Gesetz
keine Regelung trifft. 4Art. 17 Abs. 1 und 2 gelten
entsprechend. 5Geht die Trägerschaft an diesen An-
stalten nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder 2 auf 
eine juristische Person des Privatrechts über, wird
diese mit der Trägerschaft an der übernehmenden
Anstalt beliehen. 6Abs. 3 Satz 5 gilt entsprechend.

(5) Umwandlungen nach Abs. 1 sind Umwand-
lungen im Sinn des Umwandlungsgesetzes, auf die
dessen Vorschriften entsprechend anzuwenden
sind, soweit dieses Gesetz, die Satzung der Bank
oder ein Staatsvertrag nicht etwas anderes bestim-
men.

(6) Bei Umwandlungen nach Abs. 1 ist das beson-
dere Interesse der Träger, im Fall der Beleihung der
mittelbaren Träger an der Aufgabenerfüllung der
unselbständigen Anstalten zu berücksichtigen.“

3. Art. 2 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

„(1) 1Die Bank hat insbesondere die Aufgabe,
in Bayern durch ihre Geschäftstätigkeit unter
Beachtung der Markt- und Wettbewerbserfor-
dernisse den Wettbewerb zu stärken und die an-
gemessene und ausreichende Versorgung der
Wirtschaft, insbesondere des Mittelstands, und
der öffentlichen Hand mit geld- und kreditwirt-
schaftlichen Leistungen sicherzustellen. 2Sie ist
eine im Wettbewerb stehende Geschäftsbank, die
sich regional schwerpunktmäßig auf Bayern,
Deutschland und die angrenzenden Wirtschafts-
räume Europas konzentriert.

(2) 1Die Bank unterstützt durch ihre Ge-
schäftstätigkeit den Freistaat Bayern und seine
kommunalen Körperschaften einschließlich der
Sparkassen in der Erfüllung öffentlicher Aufga-
ben, insbesondere der Strukturförderaufgaben.
2Sie ist Sparkassenzentralbank und betreibt ihre
Geschäfte insoweit unter Berücksichtigung der
Belange der Sparkassen. 3Sie ist auch Kommu-
nalbank und übernimmt für den Freistaat Bayern
die Funktion einer Hausbank.“

b) Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Die Bank kann zur Wahrnehmung ihrer
Aufgaben und Geschäfte insbesondere

1. Pfandbriefe und sonstige Schuldverschrei-
bungen ausgeben und sonstige Schuldbuch-
forderungen begründen, 

2. Unternehmen oder Beteiligungen daran er-
werben oder veräußern,

3. sich an Verbänden beteiligen,

4. Gesellschaften gründen,

5. rechtlich unselbständige Anstalten des öffent-
lichen Rechts innerhalb der Bank errichten,

6. die Trägerschaft an anderen Anstalten des öf-
fentlichen Rechts ganz oder zum Teil durch
Vertrag übernehmen; dies gilt nicht für Spar-
kassen.“

4. Art. 3 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird folgender neuer Satz 4 eingefügt:

„4Die Anteilsinhaber des beliehenen Trägers
sind mittelbare Träger der Bank (mittelbare
Träger).“

bb) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5.

b) In Abs. 2 Nr. 5 werden die Worte „und die Gene-
ralversammlung“ gestrichen.

5. In Art. 4 Abs. 4 Satz 1 werden nach dem Wort „ihren“
die Worte „zum Zeitpunkt der Begründung der Ver-
bindlichkeit bestehenden“ eingefügt.

6. Art. 8 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) 1Der Verwaltungsrat besteht vorbehalt-
lich der Regelung in Abs. 3 aus elf Mitgliedern.
2Er setzt sich zusammen aus

1. dem Staatsminister der Finanzen,

2. dem Staatsminister des Innern,

3. dem Staatsminister für Wirtschaft, Infra-
struktur, Verkehr und Technologie, 

4. einem weiteren Vertreter des Staatsministeri-
ums der Finanzen,

5. einem Vorstandsmitglied einer bayerischen
Sparkasse,

6. einem Vertreter der bayerischen kommunalen
Spitzenverbände,

7. einem Vertreter der Personalvertretung der
Bayerischen Landesbank,

8. vier weiteren externen Mitgliedern, die vom
Staatsministerium der Finanzen im Einver-
nehmen mit dem Staatsministerium des In-
nern und dem Staatsministerium für Wirt-
schaft, Infrastruktur, Verkehr und Technolo-
gie bestellt werden. 

3Für jedes Verwaltungsratsmitglied können bis
zu zwei Stellvertreter bestellt werden. 4Die Mit-
glieder gemäß Nrn. 5 und 6 werden vom Sparkas-
senverband Bayern, das Mitglied gemäß Nr. 7
wird von der Personalvertretung der Bank be-
stellt.“ 

b) Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Den Vorsitz im Verwaltungsrat führt der
Staatsminister der Finanzen.“
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c) Abs. 5 Satz 3 wird aufgehoben.

d) Abs. 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Die Mitglieder gemäß Abs. 2 Nrn. 1 bis 4
verfügen über ein doppeltes Stimmrecht, soweit
die Satzung nichts anderes bestimmt.“

e) Es werden folgende Abs. 7 und 8 angefügt:

„(7) Mindestens ein Mitglied des Verwaltungs-
rats muss über Sachverstand in Rechnungsle-
gung oder Abschlussprüfung verfügen.

(8) Das Nähere über Zusammensetzung, Auf-
gaben, Geschäftsgang und sonstige Rechtsver-
hältnisse des Verwaltungsrats regelt die Sat-
zung.“

7. Art. 10 erhält folgende Fassung:

„Art. 10

Generalversammlung

(1) 1Die Träger bzw. im Fall der Beleihung gemäß
Art. 3 Abs. 1 Satz 2 die mittelbaren Träger üben ihre
Rechte in Bezug auf die Bank in der Generalver-
sammlung aus. 2Die Generalversammlung be-
schließt insbesondere über die Satzung der Bank.

(2) 1Die Träger entsenden jeweils bis zu drei Ver-
treter in die Generalversammlung. 2Im Fall der Be-
leihung gemäß Art. 3 Abs. 1 Satz 2 entsenden die
mittelbaren Träger an Stelle des beliehenen Trägers
jeweils bis zu drei Vertreter in die Generalversamm-
lung. 

(3) 1Das Stimmrecht wird entsprechend dem An-
teil der Träger am Grundkapital der Bank einheit-
lich durch jeweils einen Vertreter des jeweiligen
Trägers (Stimmführer) ausgeübt. 2Im Fall der Belei-
hung richtet sich das Stimmrecht der Stimmführer
der mittelbaren Träger nach ihrem mittelbaren Ka-
pitalanteil an der Bank.

(4) Das Nähere regelt die Satzung.“

8. Art. 21 Sätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:

„2Der Beirat besteht aus dem Vorsitzenden und bis

zu sechs weiteren Mitgliedern, die auf Vorschlag des
Staatsministers des Innern berufen werden. 3Den
Vorsitz führt der Staatsminister des Innern oder ein
von ihm benannter Vertreter.“

9. Art. 22 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt:

„2Die Haftung des Sparkassenverbands Bay-
ern entfällt für zukünftig begründete Ver-
bindlichkeiten, sobald der Sparkassenver-
band Bayern nicht mehr unmittelbar oder
mittelbar am Kapital der Landesbodenkre-
ditanstalt beteiligt ist.“

b) In Abs. 3 wird das Wort „Kapitalanteilen“ durch
die Worte „zum Zeitpunkt der Begründung der
Verbindlichkeit bestehenden unmittelbaren oder
mittelbaren Anteilen am Kapital der Landesbo-
denkreditanstalt“ ersetzt.

§ 2

Art. 24 des Gesetzes über die öffentlichen Sparkas-
sen - Sparkassengesetz – SpkG - (BayRS 2025–1–I), zu-
letzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2008
(GVBl S. 461), wird wie folgt geändert:

1. Satz 2 wird aufgehoben.

2. Der bisherige Satz 3 wird Satz 2.

§ 3

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2009 in Kraft.

München, den 27. Juli 2009

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r
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Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des
Bayerischen Datenschutzgesetzes

In Art. 29 Abs. 2 Satz 3 des Bayerischen Daten-
schutzgesetzes (BayDSG) vom 23. Juli 1993 (GVBl 
S. 498, BayRS 204–1–I), zuletzt geändert durch § 3 des
Gesetzes vom 27. Juli 2009 (GVBl S. 380), werden die
Worte „Art. 70 Abs. 3“ durch die Worte „Art. 6 Abs. 3
Satz 3“ ersetzt.

§ 2

Änderung des
Abmarkungsgesetzes

In Art. 13 Abs. 5 des Gesetzes über die Abmarkung
der Grundstücke – Abmarkungsgesetz – AbmG –
(BayRS 219–2–F), zuletzt geändert durch § 7 des Geset-
zes vom 26. Juli 2006 (GVBl S. 405), werden die Worte
„Art. 85 Abs. 1 Sätze 2 und 3, Abs. 2, 3 und 4“ durch die
Worte „§ 48 des Beamtenstatusgesetzes und Art. 78“
ersetzt.

§ 3

Änderung des
Gesetzes zur Sicherung des

juristischen Vorbereitungsdienstes

In Art. 2 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Sicherung des
juristischen Vorbereitungsdienstes (SiGjurVD) vom
27. Dezember 1999 (GVBl S. 529, BayRS 302–1–J), zu-
letzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 8. Dezember
2006 (GVBl S. 987), werden die Worte „der Art. 66, 86a
und 90“ durch die Worte „des § 38 des Beamtenstatus-
gesetzes und der Art. 5, 96 und 105“ ersetzt.

§ 4

Änderung des
Bayerischen Strafvollzugsgesetzes

Art. 104 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über den Vollzug
der Freiheitsstrafe, der Jugendstrafe und der Siche-
rungsverwahrung (Bayerisches Strafvollzugsgesetz –
BayStVollzG) vom 10. Dezember 2007 (GVBl S. 866,
BayRS 312–2–1–J), geändert durch § 3 des Gesetzes

vom 10. Juni 2008 (GVBl S. 315), erhält folgende Fas-
sung:

„2Abweichende Vorschriften des allgemeinen Beam-
tenrechts über die Mitteilung solcher Bedenken an ei-
nen Vorgesetzten (§ 36 Abs. 2 und 3 des Beamtensta-
tusgesetzes) sind nicht anzuwenden.“

§ 5

Änderung der
Bayerischen Haushaltsordnung

Die Haushaltsordnung des Freistaates Bayern – Bay-
erische Haushaltsordnung – BayHO – (BayRS 630–1–F),
zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 
14. April 2009 (GVBl S. 86), wird wie folgt geändert:

1. Art. 17 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

a) Es werden folgende neue Sätze 1 und 2 eingefügt:

„1Planstellen sind Stellen für planmäßige Beam-
te. 2Planmäßige Beamte sind Beamte, denen ein
Amt gemäß § 8 Abs. 1 Nrn. 3 und 4 sowie Abs. 3
des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) verlie-
hen ist.“

b) Der bisherige Satz 1 wird Satz 3; die Worte „für
Beamte“ werden gestrichen.

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 4.

2. Art. 50 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „Art. 56 Abs. 4
Satz 1 BayBG“ durch die Worte „§ 26 Abs. 1 Satz 3
und Abs. 2 BeamtStG“ ersetzt.

b) In Abs. 3 Satz 2 werden die Worte „Art. 80b, 80c“
durch die Worte „Art. 89, 90“ ersetzt.

§ 6

Änderung des
Gesetzes zur Neuordnung der

Rechtsverhältnisse der
öffentlich-rechtlichen Versicherungsanstalten

des Freistaates Bayern

In Art. 23 Abs. 2 des Gesetzes zur Neuordnung der
Rechtsverhältnisse der öffentlich-rechtlichen Versi-
cherungsanstalten des Freistaates Bayern vom 23. Juli
1994 (GVBl S. 603, BayRS 763–15–I) werden die Worte
„Art. 120“ durch die Worte „Art. 145“ ersetzt. 

Gesetz
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§ 7

Änderung des
Gesetzes über die

Rechtsverhältnisse der Mitglieder
der Staatsregierung

Das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglie-
der der Staatsregierung (BayRS 1102–1–F), zuletzt
geändert durch § 3 des Gesetzes vom 7. Dezember 2004
(GVBl S. 489), wird wie folgt geändert:

1. In Art. 3 Abs. 1 werden die Satznummerierung „1“
und die Worte „2 und 3 (aufgehoben)“ gestrichen.

2. In Art. 10 Abs. 5 Satz 2 werden die Worte „Art. 96“
durch die Worte „Art. 14“ ersetzt.

3. In Art. 11 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „§§ 31,
31a, 46a in Verbindung mit § 31a“ durch die Worte
„§§ 31 und 31a“ ersetzt.

4. Art. 14 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Die Satznummerierung „1“ wird gestrichen.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

5. In Art. 15 Abs. 5 werden die Worte „Absatzes 3“
durch die Worte „Abs. 4“ ersetzt.

6. In Art. 16 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ gestri-
chen.

7. Art. 19 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Sinn“
die Worte „des Beamtenstatusgesetzes und“
eingefügt.

b) Abs. 3 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3.

8. In Art. 20 Abs. 2 wird die Satznummerierung „1“
gestrichen.

9. In Art. 21 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ gestri-
chen.

10. Art. 22 Abs. 6 Satz 3 wird wie folgt geändert:

a) Die Worte „und 4“ werden gestrichen.

b) Das Wort „sind“ wird durch das Wort „ist“ er-
setzt.

§ 8

Änderung des
Polizeiaufgabengesetzes

In Art. 62 Abs. 4 des Gesetzes über die Aufgaben und
Befugnisse der Bayerischen Staatlichen Polizei (Poli-
zeiaufgabengesetz – PAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. September 1990 (GVBl S. 397,
BayRS 2012–1–1–I), zuletzt geändert durch § 1 des Ge-
setzes vom 27. Juli 2009 (GVBl S. 380), werden die Wor-

te „Art. 65 Abs. 2 und 3 des Bayerischen Beamtenge-
setzes ist“ durch die Worte „§ 36 Abs. 2 und 3 des Be-
amtenstatusgesetzes sind“ ersetzt.

§ 9

Änderung des
Sicherheitswachtgesetzes

Das Gesetz über die Sicherheitswacht in Bayern (Si-
cherheitswachtgesetz – SWG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. April 1997 (GVBl S. 88, BayRS
2012–2–3–I), geändert durch § 3 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2007 (GVBl S. 944), wird wie folgt geän-
dert:

1. In Art. 13 Abs. 3 Satz 2 werden die Worte „die Art. 69
Abs. 2 Satz 2 und Art. 70“ durch die Worte „§ 37 
Abs. 4 Sätze 1 und 3, Abs. 5 des Beamtenstatusge-
setzes und Art. 6 Abs. 3 Sätze 1, 3 und 4“ ersetzt.

2. In Art. 18 werden die Worte „Art. 85 des Bayerischen
Beamtengesetzes gilt“ durch die Worte „§ 48 des Be-
amtenstatusgesetzes und Art. 78 des Bayerischen
Beamtengesetzes gelten“ ersetzt.

§ 10

Änderung der
Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern
(Gemeindeordnung – GO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, BayRS
2020–1–1–I), zuletzt geändert durch § 5 des Gesetzes
vom 20. Dezember 2007 (GVBl S. 958), wird wie folgt
geändert:

1. In Art. 5a Abs. 2 Satz 4 werden die Worte „§ 128 des
Beamtenrechtsrahmengesetzes“ durch die Worte
„Art. 51 des Bayerischen Beamtengesetzes
(BayBG)“ ersetzt.

2. In Art. 90 Abs. 4 Satz 3 wird das Wort „gilt“ durch
das Wort „gelten“ und werden die Worte „Kapitel II
Abschnitt III des Beamtenrechtsrahmengesetzes“
durch die Worte „Art. 51 bis 54 und 69 BayBG, bei
länderübergreifendem Vermögensübergang §§ 16
bis 19 des Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt.

§ 11

Änderung der
Landkreisordnung

In Art. 78 Abs. 4 Satz 3 der Landkreisordnung für
den Freistaat Bayern (Landkreisordnung – LKrO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August
1998 (GVBl S. 826, BayRS 2020–3–1–I), zuletzt geän-
dert durch § 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2008 (GVBl 
S. 461), wird das Wort „gilt“ durch das Wort „gelten“
und werden die Worte „Kapitel II Abschnitt III des Be-
amtenrechtsrahmengesetzes“ durch die Worte „Art. 51
bis 54 und 69 des Bayerischen Beamtengesetzes, bei
länderübergreifendem Vermögensübergang §§ 16 bis
19 des Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt.
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§ 12

Änderung der
Bezirksordnung

In Art. 76 Abs. 4 Satz 3 der Bezirksordnung für den
Freistaat Bayern (Bezirksordnung – BezO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl
S. 850, BayRS 2020–4–2–I), zuletzt geändert durch § 3
des Gesetzes vom 22. Juli 2008 (GVBl S. 461), wird das
Wort „gilt“ durch das Wort „gelten“ und werden die
Worte „Kapitel II Abschnitt III des Beamtenrechtsrah-
mengesetzes“ durch die Worte „Art. 51 bis 54 und 69
des Bayerischen Beamtengesetzes, bei länderübergrei-
fendem Vermögensübergang §§ 16 bis 19 des Beamten-
statusgesetzes“ ersetzt.

§ 13

Änderung des
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit

In Art. 23 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 20. Juni 1994 (GVBl S. 555,
ber. 1995 S. 98, BayRS 2020–6–1–I), zuletzt geändert
durch § 2 des Gesetzes vom 10. April 2007 (GVBl 
S. 271), wird das Wort „gilt“ durch das Wort „gelten“
und werden die Worte „Kapitel II Abschnitt III des Be-
amtenrechtsrahmengesetzes“ durch die Worte „Art. 51
bis 54 und 69 des Bayerischen Beamtengesetzes, bei
länderübergreifendem Aufgabenübergang §§ 16 bis 19
des Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt.

§ 14

Änderung des
Gesetzes über kommunale Wahlbeamte

Das Gesetz über kommunale Wahlbeamte – KWBG –
(BayRS 2022–1–I), zuletzt geändert durch Bekanntma-
chung vom 23. Januar 2008 (GVBl S. 36), wird wie folgt
geändert:

1. Art. 14 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „gilt“ durch das Wort
„gelten“ und werden die Worte „Kapitel II
Abschnitt III des Beamtenrechtsrahmenge-
setzes (BRRG)“ durch die Worte „Art. 51 bis
54 und 69 des Bayerischen Beamtengesetzes
(BayBG)“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte „§ 130 Abs. 2 Satz 4
des genannten Gesetzes“ durch die Worte
„Art. 69 Abs. 1 Satz 4 BayBG“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Satz 3 werden die Worte „§ 132 Abs. 1
BRRG“ durch die Worte „Art. 54 Abs. 1 BayBG“
und die Worte „§ 128 Abs. 1 BRRG“ durch die
Worte „Art. 51 Abs. 1 BayBG“ ersetzt.

2. In Art. 33a werden die Worte „Art. 55 Abs. 1 des
Bayerischen Beamtengesetzes –“ durch die Worte
„Art. 62“ ersetzt.

3. Art. 43 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Worte „Art. 73 bis 76 und
78“ durch die Worte „Art. 81 bis 84 und 86“
ersetzt.

bb) Satz 3 wird aufgehoben.

b) Abs. 3 Satz 3 wird aufgehoben.

4. In Art. 44 werden der Strichpunkt und die Worte
„Art. 79a BayBG gilt entsprechend“ gestrichen.

5. In Art. 48 Abs. 2 Nr. 4 werden die Worte „Art. 78 
Abs. 1 BayBG“ durch die Worte „§ 41 Satz 1 des Be-
amtenstatusgesetzes (BeamtStG)“ und die Worte
„Art. 78 Abs. 3 BayBG“ durch die Worte „§ 41 Satz 2
BeamtStG“ ersetzt.

§ 15

Änderung des
Sparkassengesetzes

In Art. 20 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 des Gesetzes über
die öffentlichen Sparkassen – Sparkassengesetz –
SpkG – (BayRS 2025–1–I), zuletzt geändert durch § 2
des Gesetzes vom 27. Juli 2009 (GVBl S. 397), werden
die Worte „Art. 73“ durch die Worte „Art. 81“ ersetzt.

§ 16

Änderung des
Gesetzes über die Bildung 

von Versorgungsrücklagen im Freistaat Bayern

In Art. 7 Abs. 6 des Gesetzes über die Bildung 
von Versorgungsrücklagen im Freistaat Bayern
(BayVersRücklG) vom 26. Juli 1999 (GVBl S. 309,
BayRS 2032–0–F), zuletzt geändert durch Art. 11 des
Gesetz vom 27. Juli 2009 (GVBl S. 348), werden die
Worte „Art. 141“ durch die Worte „Art. 137“ ersetzt.

§ 17

Änderung des
Bayerischen Besoldungsgesetzes

Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 30. August 2001
(GVBl S. 458, BayRS 2032–1–1–F), zuletzt geändert
durch Art. 11 des Gesetzes vom 14. April 2009 (GVBl 
S. 86), wird wie folgt geändert:

1. In Art. 10 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „Art. 130“
durch die Worte „Art. 125“ ersetzt.

2. Art. 30 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „Art. 34“ durch
die Worte „Art. 48“ ersetzt.

b) In Abs. 2 werden die Worte „Art. 89“ durch die
Worte „Art. 76“ ersetzt.
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§ 18

Änderung des
Bayerischen Umzugskostengesetzes

In Art. 4 Abs. 1 Nr. 6 des Bayerischen Gesetzes über
die Umzugskostenvergütung der Beamten und Richter
(Bayerisches Umzugskostengesetz – BayUKG) vom 
24. Juni 2005 (GVBl S. 192, BayRS 2032–5–1–F) werden
die Worte „Art. 82“ durch die Worte „Art. 74“ ersetzt.

§ 19

Änderung des
Bayerischen Sonderzahlungsgesetzes

In Art. 2 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über eine bayeri-
sche Sonderzahlung (Bayerisches Sonderzahlungsge-
setz – BaySZG) vom 24. März 2004 (GVBl S. 84, BayRS
2032–6–F), zuletzt geändert durch Art. 13 des Gesetzes
vom 14. April 2009 (GVBl S. 86), werden die Worte
„Art. 27“ durch die Worte „Art. 35“ ersetzt.

§ 20

Änderung des
Gesetzes zur Anpassung der Bezüge 2007/2008

Art. 5 des Gesetzes zur Anpassung der Bezüge
2007/2008 (BayBVAnpG 2007/2008) vom 20. Dezem-
ber 2007 (GVBl S. 931, BayRS 2032–8–F), geändert
durch Art. 10 des Gesetzes vom 14. April 2009 (GVBl 
S. 86), wird wie folgt geändert:

1. In Abs. 3 werden die Worte „Art. 80 Abs. 5 des
Bayerischen Beamtengesetzes in der Fassung des § 2
Nr. 2 Buchst. b dieses Gesetzes“ durch die Worte
„Art. 87 Abs. 5 des Bayerischen Beamtengesetzes“
ersetzt.

2. In Abs. 5 werden die Worte „Art. 55 Abs. 1, Art. 135,
136 oder 138“ durch die Worte „Art. 62, 129, 130 oder
132“ ersetzt.

§ 21

Änderung des
Bayerischen Personalvertretungsgesetzes

Das Bayerische Personalvertretungsgesetz 
(BayPVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
11. November 1986 (GVBl S. 349, BayRS 2035–1–F),
zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 27. Ju-
li 2009 (GVBl S. 348), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Sechster Teil eingefügt:

„Sechster Teil

Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalräte

Art. 80a“.

b) Die bisherigen Teile Sechs, Sieben, Acht, Neun

und Zehn werden Siebter Teil, Achter Teil, Neun-
ter Teil, Zehnter Teil und Elfter Teil.

2. In Art. 2 Abs. 4 werden die Worte „Art. 104“ durch
die Worte „Art. 16“ ersetzt.

3. In Art. 46 Abs. 2 Satz 2 und Art. 50 Abs. 1 Satz 4 wer-
den die Worte „Art. 80“ jeweils durch die Worte
„Art. 87“ ersetzt.

4. Art. 75 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 werden die Worte „Art. 43 Abs. 2 BayBG“
durch die Worte „§ 20 Abs. 1 Nr. 2 der Laufbahn-
verordnung“ ersetzt und die Worte „Ablehnung
der Anstellung,“ gestrichen.

b) In Nr. 14 werden die Worte „§ 123a des Beamten-
rechtsrahmengesetzes“ durch die Worte „§ 20 des
Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG)“ ersetzt.

5. Es wird folgender neuer Sechster Teil eingefügt:

„Sechster Teil

Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalräte

Art. 80a

(1) 1Die Hauptpersonalräte bei den obersten
Dienstbehörden bilden die Arbeitsgemeinschaft der
Hauptpersonalräte. 2Die Personalräte der obersten
Dienstbehörden, bei denen kein Hauptpersonalrat
gebildet wird, gelten insoweit als Hauptpersonalrä-
te. 3Jeder Hauptpersonalrat entsendet ein Mitglied.

(2) 1Die Arbeitsgemeinschaft der Hauptperso-
nalräte ist anzuhören bei Entscheidungen

1. der Staatsregierung, die für Geschäftsbereiche
der obersten Dienstbehörden unmittelbar ver-
bindliche Regelungen enthalten,

2. von obersten Dienstbehörden, die den Geschäfts-
bereich anderer oberster Dienstbehörden betref-
fen, 

wenn diese Maßnahmen nach Art. 75 Abs. 4 Satz 1
Nrn. 5, 12, 13, Art. 75a Abs. 1, Art. 76 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 10 oder Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 zum Gegenstand ha-
ben.

2Dies gilt nicht, wenn nach gesetzlichen Vorschrif-
ten die Spitzenorganisationen der zuständigen Ge-
werkschaften und Berufsverbände zu beteiligen
sind.

(3) 1Die nach der Verordnung über die Geschäfts-
verteilung der Bayerischen Staatsregierung für die
Entscheidung bzw. die Vorbereitung der Entschei-
dung zuständige oberste Dienstbehörde unterrich-
tet die Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalräte
rechtzeitig und umfassend von der beabsichtigten
Maßnahme. 2Die Stellungnahme der Arbeitsge-
meinschaft der Hauptpersonalräte ist der nach 
Satz 1 zuständigen obersten Dienstbehörde inner-
halb von vier Wochen mitzuteilen. 3Die Befugnisse
und Pflichten der Personalvertretungen werden
durch diese Regelung nicht berührt.



(4) Die oberste Dienstbehörde, deren Geschäfts-
bereich der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft
der Hauptpersonalräte angehört, hat die durch die
Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft der Hauptperso-
nalräte entstehenden Kosten zu tragen sowie für die
Sitzungen und die laufende Geschäftsführung im
erforderlichen Umfang Räume, Geschäftsbedarf
und Büropersonal zur Verfügung zu stellen.

(5) Art. 8, 10, 11, 29 Abs. 1, Art. 30, 31 Abs. 1, 
Art. 35, 40, 44 Abs. 1 Sätze 2 und 3, Abs. 3 und 
Art. 46 Abs. 1 und 2 finden auf die rechtliche Stel-
lung der Mitglieder bzw. die Sitzungen der Arbeits-
gemeinschaft der Hauptpersonalräte entsprechen-
de Anwendung.

(6) Die Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonal-
räte gibt sich mit der Mehrheit der Stimmen ihrer
Mitglieder eine Geschäftsordnung.“

6. Die bisherigen Teile Sechs, Sieben, Acht, Neun und
Zehn werden Siebter Teil, Achter Teil, Neunter Teil,
Zehnter Teil und Elfter Teil.

7. Art. 85 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„2. Nicht wählbar ist ein Beamter auch, wenn
gegen ihn im letzten Jahr vor dem Tag der
Wahl wegen eines Verstoßes gegen die Pflicht
zur Verfassungstreue (§ 33 Abs. 1 BeamtStG),
gegen die Gehorsamspflicht (§ 35 Sätze 2 und 3
BeamtStG) oder gegen das Streikverbot eine
Disziplinarmaßnahme verhängt worden ist,
die nur im gerichtlichen Disziplinarverfah-
ren ausgesprochen werden kann. Die Mit-
gliedschaft im Personalrat erlischt außer in
den Fällen des Art. 29, wenn gegen den Be-
amten eine in Satz 1 bezeichnete Disziplinar-
maßnahme verhängt wird.“

b) In Nr. 3 werden die Worte „und Anstellung“ ge-
strichen.

§ 22

Änderung des
Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes

In Art. 3 Abs. 3 des Gesetzes über den öffentlichen
Gesundheits- und Veterinärdienst, die Ernährung und
den Verbraucherschutz sowie die Lebensmittelüber-
wachung (Gesundheitsdienst- und Verbraucher-
schutzgesetz – GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl S. 452,
BayRS 2120–1–UG), zuletzt geändert durch Art. 4 
Abs. 1 des Gesetzes vom 2. April 2009 (GVBl S. 46),
werden die Worte „Art. 56 Abs. 1 Satz 1 Bayerisches
Beamtengesetz (BayBG)“ durch die Worte „§ 26 Abs. 1
Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG), Art. 65
Abs. 1 und 2 des Bayerischen Beamtengesetzes
(BayBG)“ sowie die Worte „Art. 56a BayBG“ durch die
Worte „§ 27 Abs. 1 BeamtStG“ ersetzt.

§ 23

Änderung des
Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes

In Art. 7 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 1 und 2, Art. 18 Abs. 3

Satz 2 und Art. 41 Abs. 1 Satz 4 des Bayerischen Schul-
finanzierungsgesetzes (BaySchFG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl S. 455, ber.
S. 633, BayRS 2230–7–1–UK), zuletzt geändert durch
Art. 17 des Gesetzes vom 14. April 2009 (GVBl S. 86),
werden die Worte „Art. 86b“ jeweils durch die Worte
„Art. 97“ ersetzt.

§ 24

Änderung des
Bayerischen Lehrerbildungsgesetzes

Das Bayerische Lehrerbildungsgesetz (BayLBG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember
1995 (GVBl 1996 S. 16, ber. S. 40, BayRS 2238–1–UK),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2007 (GVBl
S. 536), wird wie folgt geändert:

1. In Art. 19a Satz 2 Halbsatz 2 werden die Worte 
„Art. 26 Abs. 1 Nr. 1 BayBG“ durch die Worte 
„Art. 34 Abs. 1 Nr.  1 des Bayerischen Beamtenge-
setzes (BayBG)“ ersetzt. 

2. In Art. 22 Abs. 6 werden die Worte „Art. 9 und 31“
durch die Worte „Art. 22 und 39“ ersetzt. 

3. Art. 28 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 werden die Worte „Art. 19“ durch die
Worte „Art. 26“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 werden die Worte „Art. 115“ durch die
Worte „Art. 41“ ersetzt.

§ 25

Änderung des
Gesetzes über den Vollzug des Tierseuchenrechts

Art. 8a des Gesetzes über den Vollzug des Tierseu-
chenrechts (BayRS 7831–1–UG), zuletzt geändert
durch Art. 4 Abs. 3  des Gesetzes vom 2. April 2009
(GVBl S. 46), wird wie folgt geändert:

1. In Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „Art. 4 Abs. 1 des
Bayerischen Beamtengesetzes“ durch die Worte
„Art. 2 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG)“
ersetzt.

2. In Abs. 3 werden die Worte „Art. 120 des Bayeri-
schen Beamtengesetzes“ durch die Worte „Art. 145
BayBG“ ersetzt.

§ 26

Änderung des
Staatsforstengesetzes

Das Gesetz zur Errichtung des Unternehmens „Bay-
erische Staatsforsten“ (Staatsforstengesetz – StFoG)
vom 9. Mai 2005 (GVBl S. 138, BayRS 7902–0–L) wird
wie folgt geändert: 

1. Art. 19 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Nr. 2 wird aufgehoben. 
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b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 3 Satz 1 werden die Worte „Art. 3 Abs. 3
BayBG“ durch die Worte „§ 2 Nr. 2 des Beam-
tenstatusgesetzes“ ersetzt. 

bb) In Nr. 6 werden die Worte „Art. 144b“ durch
die Worte „Art. 139“ ersetzt und die Worte
„Nr. 2 und“ gestrichen. 

2. In Art. 20 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte „Art. 120“
durch die Worte „Art. 145“ ersetzt. 

§ 27

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 2009 in
Kraft.

München, den 27. Juli 2009

Der Bayerische Ministerpräsident

Horst  S e e h o f e r
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